Kapitel 5: Schlussfolgerungen fiir die kiinftige Gesetzgebung

A. Fazit zu den Defiziten des nationalen Rechts

Es ist grundsitzlich zu begriifien, dass das HinSchG erstmals allgemeine Standard-
regelungen zum Hinweisgeberschutz statuiert und hinweisgebenden Personen deut-
lich mehr Schutz bietet als vor der unionsrechtlichen Harmonisierung. Die rechtli-
che Ausgestaltung des Hinweisgeberschutzes ist in Deutschland jedoch zu komplex
und teilweise absurd. Diese uniibersichtliche Rechtslage zieht (zeit-)aufwendige ju-
ristische Priffungen nach sich, die von Beschiftigungsgebern und hinweisgebenden
Personen ohne juristische Expertise nicht zu bewerkstelligen sind. Der Grund fiir
diese Komplexitdt sind mehrere gesetzliche Parallelstrukturen, die drei Ursachen
haben: der begrenzte sachliche Anwendungsbereich des HinSchG, das (teilweise
richtlinienwidrige) Verhiltnis zwischen HinSchG und den bereichsspezifischen Vor-
schriften sowie das Bestehen von tiiberfliissigen Normen.

Durch den begrenzten sachlichen Anwendungsbereich des HinSchG??*? entsteht
ein Nebeneinander zwischen dem HinSchG und der nationalen Rechtslage vor der
unionsrechtlichen Harmonisierung?**3: Meldet eine hinweisgebende Person einen
Verstof3, der nicht vom sachlichen Anwendungsbereich des HinSchG erfasst ist, fallt
sie auf die allgemeinen Schutznormen und die Kriterien der héchstrichterlichen
Rechtsprechung vor der unionsrechtlichen Harmonisierung zuriick. Folglich haben
die Grundsitze der Rechtsprechung weiterhin Relevanz, sofern das HinSchG nicht
greift. Da nicht alle Rechtsverstéfle vom HinSchG erfasst sind, wird es sich hierbei
nicht um Einzelfdlle handeln.

Daneben fithrt die Ausgestaltung des Verhiltnisses zwischen HinSchG und den
bereichsspezifischen Vorschriften zu drei parallelen Stringen im Bereich der exter-
nen Meldestellen:??** Einen Strang bilden die externen Meldestellen des HinSchG
bei dem Bf], der BaFin und dem BKartA sowie grundsitzlich bei den externen
Meldestellen der Lander, die jedoch in keinem Bundesland bisher eingerichtet wur-
den.??*> Durch die teilweise richtlinienwidrige Umsetzung des Konkurrenzverhilt-
nisses gehoren die externen Meldestellen der bereichsspezifischen Unions- bzw. Um-
setzungsvorschriften nicht zu dem externen Meldeverfahren des HinSchG. Vielmehr
miissen die externen Meldestellen des HinSchG die Meldung an diese bereichsspezi-
fischen Meldestellen abgeben, sofern deren sachlicher Anwendungsbereich erdffnet

2242 Siehe dazu Kapitel 3: A. TII. 1.

2243  Siehe dazu Kapitel 2.

2244 Siehe dazu Kapitel 4: D. I. 2. und Kapitel 4: D. L. 4.
2245  Siehe dazu Kapitel 4: A. 1. 2.
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ist. Daraufhin gelten nicht mehr die Vorgaben des HinSchG, sondern die der jeweili-
gen bereichsspezifischen Unions- bzw. Umsetzungsvorschrift. Diesen zweiten Strang
bilden demnach die externen Meldestellen aus Art.5 ZivLuftMeldVO, § 3b BorsG,
§53 GWG, §§127, 128 SeeArbG, §§5 Abs.1, 11 Abs.1, 14 Abs.1 i. V. m. Anlage
Abschn. D Nr.8 SchSG i. V. m. Art. 18, 18a HafStaatKonRL i. V. m. § 139 SeeArbG
und § 61 OffshoreBergV?2*¢ — eigentlich zahlt auch § 34d Abs. 12 GewO dazu, aller-
dings nennt der deutsche Gesetzgeber die Vorschrift weder in § 4 Abs.1 HinSchG
noch regelt er das Verhiltnis der Norm zum HinSchG anderweitig.??¥” Den dritten
Strang bilden die bereichsspezifischen externen Meldestellen, die nicht auf Unions-
recht beruhen (§158 StPO, §7 WBeauftrG, § 8 Abs.1 PKGrG).?2*® Der deutsche
Gesetzgeber zihlt auch §5 Abs.1 Nr.3 AVV RUb i. V. m. Art.140 KontrollVO zu
diesem dritten Strang.??* Diese externen Meldestellen stehen gleichberechtigt neben
den allgemeinen Meldestellen des HinSchG, sofern der Anwendungsbereich des
HinSchG und des Fachrechts eroffnet ist. Das HinSchG findet in diesen Fillen
nur Anwendung, wenn sich die hinweisgebende Person an das Bf], die BaFin, das
BKartA oder eine eventuell zukiinftig existierende externe Meldestelle eines Bundes-
landes wendet.

Auch im Bereich der internen Meldestellen fithrt das Konkurrenzverhéltnis zwi-
schen dem HinSchG und den bereichsspezifischen Vorschriften zu einer Parallel-
struktur.??®® So verfiigen Beschiftigungsgeber, die bereits durch eine bereichsspe-
zifische Unions- bzw. Umsetzungsvorschrift zur Implementierung verpflichtet wur-
den,?®! nach dem Willen des Gesetzgebers nur iiber eine interne Meldestelle, die
den wenigen Vorgaben dieser bereichsspezifischen Vorschrift entspricht. Das betriftt
insbesondere den GrofSteil der Beschaftigungsgeber im Finanzdienstleistungssektor,
obwohl der Unionsgesetzgeber interne Meldestellen in diesem Bereich seit vielen
Jahren fiir notwendig erachtet. Alle anderen Beschaftigungsgeber mit in der Regel
mindestens 50 Beschiftigten verfiigen iiber die deutlich komplexere interne Mel-
destelle nach dem HinSchG. Dariiber hinaus miissen die Beschaftigungsgeber -
unabhingig von bereichsspezifischer unionsrechtlicher Verpflichtung und Beschaf-
tigtenanzahl — gegebenenfalls iiber weitere bereichsspezifische interne Meldestellen

2246 Siehe dazu Kapitel 3: C. und Kapitel 4: C.

2247 Eigentlich zahlt auch § 34d Abs.12 GewO dazu, allerdings nennt der deutsche Gesetzgeber die Vor-
schrift weder in § 4 Abs. 1 HinSchG noch regelt er das Verhiltnis der Norm zum HinSchG anderweitig,
siehe Kapitel 4: D. II. 2. b) cc).

2248 Siehe dazu Kapitel 2: A. L.

2249 Siehe Kapitel 4: D. I. 4. Zu der hier vertretenen Ansicht siehe Kapitel 3: C. V. 1. f) und Kapitel 4: D. I1. 2.
b) hh).

2250 Siehe dazu Kapitel 4: D. 1. 1.

2251 Siehe dazu Kapitel 3: B. und Kapitel 4: B.
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verfligen, die nicht auf Unionsrecht beruhen.??>? Hierbei handelt es sich um die Vor-
gaben der WBO sowie von §§ 84, 85 BetrVG, §§ 81a, 197a SGB 'V, § 47a SGB X, §§ 13,
16 AGG, § 11 SeeBewachDV und §§ 8, 9 Abs. 1 LkSG.?2> Diese internen Meldestellen
existieren gesetzlich neben der internen Meldestelle, die auf dem HinSchG oder der
bereichsspezifischen Unions- bzw. Umsetzungsvorschrift beruht.

Indem der nationale Gesetzgeber die bereichsspezifischen Vorschriften grofitenteils
unberiihrt lasst, bestehen diese parallel zum HinSchG fort. Viele von diesen be-
reichsspezifischen Vorschriften enthalten jedoch keine Regelungen, die iiber das
HinSchG hinausgehen.?? In der Folge sind sie gegenstandslos und tiberflussig.

Neben diesen Parallelstrukturen sind (weitere) unionsrechtswidrige Regelungen bei
der Umsetzung der HinSchRL und der bereichsspezifischen Unionsvorschriften zu
beklagen.??> Auflerdem sind die Schutzregelungen fiir hinweisgebende und gemel-
dete Personen ausbaufihig.22¢

B. Empfehlungen fiir eine kohdrente Regelung des nationalen Hinweisgeberschutzes

Um die beschriebenen Defizite auszugleichen, werden anhand der vorangehenden
Untersuchung die nachfolgenden Verbesserungen vorgeschlagen.

I. Umfassendes Gesetz

Um die kritisierten Parallelstrukturen zu beheben,?”” muss der Gesetzgeber ein
einheitliches Gesetz anstreben, dass sich durch einen weiten sachlichen Anwen-
dungsbereich auszeichnet und zumindest die bereichsspezifischen Regelungen mit
unionsrechtlichem Hintergrund??%® gréfitenteils integriert. Uberfliissige Rechtsvor-
schriften sollte der Gesetzgeber mit dem Ziel der Rechtsbereinigung streichen.
Entsprechende detaillierte Empfehlungen werden weiter unten ausgefithrt.??> Ide-
alerweise werden auch die bereichsspezifischen Vorschriften mit nationaler Grund-

2252  Den Beschiftigungsgebern bleibt es unbenommen, die internen Meldestellen gegebenenfalls miteinan-
der zu kombinieren. Die Analyse verfolgt allein das Ziel, das rechtliche Nebeneinander deutlich zu
machen.

2253  Siehe dazu Kapitel 2: A. .

2254 Siehe dazu im Einzelnen Kapitel 4: D. II.

2255 Siehe dazu Kapitel 4: A. IX.; Kapitel 4: B. V. und Kapitel 4: C. VL.

2256  Siehe dazu unter Kapitel 4: A. VII.

2257 Siehe soeben Kapitel 5: A.

2258 Siehe die analysierten Vorschriften unter Kapitel 4: B. und Kapitel 4: C.

2259 Siehe Kapitel 5: B. IV.
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lage??0 im HinSchG aufgefithrt und das Verhiltnis zwischen HinSchG und diesen
einzelnen Normen geregelt.

Dariiber hinaus sollte eine Harmonisierung mit dem noch zu schaffenden Verbands-
sanktionengesetz erfolgen.??! Im Rahmen dessen sollte der Gesetzgeber auch prii-

fen, ob das HinSchG im Verbandssanktionengesetz integriert werden konnte.?262

II. Einheitliche Terminologie

Auch wenn der Begriff ,;Whistleblower” durch den Eintrag im Duden??%? zur deut-
schen Sprache gehort, ist es richtig, dass der Gesetzgeber den englischen Begrift
in keiner Vorschrift verwendet. Schliefllich wiirde der englische Begriff, der man-
gels sinnvoller wortwértlicher Ubersetzung und aufgrund seines umstrittenen Ur-
sprungs??®* fiir Nichtmuttersprachler schwer verstandlich ist, der Empfehlung des
BM]J hinsichtlich der Vermeidung von Fremdwortern in Rechtsvorschriften nicht
gerecht: 2263

»Fremdworter sollten nicht benutzt werden, schon gar nicht, um einer Mode zu folgen, um

etwas zu beschonigen oder zu verschleiern [...]. Nur wenn es kein treffendes deutsches Wort

gibt, kann ein gebrauchliches Fremdwort gewihlt werden. 2%

Mit dem geschlechtsneutralen Terminus ,hinweisgebende Person® entspricht der
Gesetzgeber der Empfehlung des BMJ in Bezug auf die geschlechtsneutrale Formu-
lierung von Rechtsvorschriften:226”

»Geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen, die nichts tiber das natiirliche Geschlecht der
bezeichneten Person oder Personen aussagen, verwirklichen die Forderung nach sprachlicher
Gleichbehandlung von Ménnern und Frauen am besten. Sie sollten bevorzugt werden, um
generische Maskulina zu ersetzen. Hier bieten sich folgende Bezeichnungen an: Zusammenset-
zungen und Formulierungen mit geschlechtsneutralen Wortern wie ,,Person [...] 2298

Weder ,,der Whistleblower® noch ,der Hinweisgeber aus Art. 5 Nr. 7 HinSchRL hat-
ten eine geschlechtsneutrale Formulierung des Gesetzes erméglicht.

Die ,hinweisgebende Person® erfiillt jedoch wiederum nicht das Kriterium der ein-
heitlichen Gesetzessprache, da die anderen Begriffe im HinSchG nicht denselben

2260 Siehe dazu Kapitel 2: A.

2261 Colneric/Gerdemann, Umsetzung der Whistleblower-RL, S. 46; Dilling, CCZ 2020, 132 (139).

2262 Makowicz, CB 2020, 1 (7).

2263 ,Whistleblower® auf Duden online, abrufbar unter https://www.duden.de/rechtschreibung/Whistleblo
wer (letzter Zugriff am 8.3.2024).

2264 Siehe Kapitel 1: A.

2265  Schloussen, comply 1/2020, 10 (11).

2266 BM]J, Handbuch der Rechtsformlichkeit, Rn. 78.

2267  Schloussen, comply 1/2020, 10 (11).

2268 BM], Handbuch der Rechtsformlichkeit, Rn. 116.
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Wortstamm teilen. In dem Handbuch der Rechtsférmlichkeit empfiehlt das BM]
eine einheitliche Sprache in Rechtsvorschriften. So heifst es:

»[...] Rechtsnormen sind verstandlicher, wenn Worter oder Wendungen fiir die gleichen Inhalte
immer einheitlich verwendet werden. Das gilt fiir die Wortwahl innerhalb eines Gesetzes, aber
auch gesetzesiibergreifend. 2%

Dieser Empfehlung hitte der Gesetzgeber mit dem Ansatz der MarktMiss-
DFRL nachkommen konnen (,meldende Person’, ,gemeldete Person’, ,Verstofimel-
dung” und ,Verfahren bei VerstoSmeldungen®).22”° Das Wort ,,melden” definiert der
Duden unter anderem als ,bekannt machen, berichten oder ,(einer zustindigen
Stelle) mitteilen, zur Kenntnis bringen'??”! sodass die Bedeutung des Wortes das
Wesen des Whistleblowings widerspiegelt.??”2

Um eine einheitliche, deutschsprachige und geschlechtsneutrale Terminologie ein-
zufithren, werden in Anlehnung an die Termini der MarktMiss-DFRL nachfolgende
Begriffe vorgeschlagen: meldende Person, gemeldete Person, Verstof3, melden, Ver-
stofSimeldung, (interne und externe) Meldestelle, Meldeberechtigung, Meldegegen-
stand, Meldeprozess und Meldekanal.??”? Die HinSchRL konnte als Verstofimelder-
2274

ichtlinie?®”* und das HinSchG als Verstofimeldegesetz bezeichnet werden.

II1. Nachgebesserte Anforderungen an Meldestellen

1. Verpflichtete

a) Interne Meldestellen

Die Lander missen dringend in Anbetracht des Vertragsverletzungsverfahrens??”
die internen Meldestellen bei den Gemeinden einrichten und betreiben. Eine ent-
sprechende gesetzliche Grundlage im Sinne des §12 Abs.1 S.4 HinSchG schufen
bisher Baden-Wiirttemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz.??’¢ Die HinSchRL gilt damit als nicht vollstandig
umgesetzt, da die Anforderungen des Art.8 Abs.1 und 9 UAbs.1 HinSchRL bisher
nicht erfiillt wurden.

2269 BM]J, Handbuch der Rechtsformlichkeit, Rn. 74.

2270 Siehe unter Kapitel 1: A. L. 1.

2271 ,Melden auf Duden online, abrufbar unter https://www.duden.de/rechtschreibung/melden (letzter
Zugriff am 8.3.2024).

2272 Schloussen, comply 1/2020, 10 (12).

2273 So bereits Schloussen, comply 1/2020, 10 (11 f.).

2274  Schloussen, comply 1/2020, 10 (12).

2275 Siehe dazu Kapitel 3: A. X. 4.

2276 Zu den einzelnen Gesetzen siehe Kapitel 4: A. I. 1.
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Die Regelung in § 12 Abs. 3 HinSchG hinsichtlich der bereichsspezifisch verpflichte-
ten Beschiftigungsgeber ist entsprechend den unten aufgefithrten Empfehlungen

umzuformulieren.??””

Kleinst- und Kleinunternehmen mit weniger als 50 Beschiftigten, die aufgrund
einer bereichsspezifischen Verpflichtung unabhangig von ihrer Beschiftigtenanzahl
gemifl Art.12 Abs. 3 HinSchG zur Implementierung einer internen Meldestelle ver-
pflichtet sind, sollten ebenfalls ausdriicklich von der Moglichkeit aus §14 Abs.2
S.1HinSchG profitieren und ihre interne Meldestelle mit anderen privaten Beschaf-
tigungsgebern bis 249 Beschiftigten teilen diirfen.

b) Externe Meldestellen

Die Staatsanwaltschaft sollte ebenfalls als externe Meldestelle fungieren, damit sich
hinweisgebende Personen direkt an die Staatsanwaltschaft wenden konnen und
bei einer solchen Meldung rechtssicher den Schutz des HinSchG genieflen.??’8
Eine entsprechende Empfehlung spricht auch der Unionsgesetzgeber in ErwG. 64
S.2 HinSchRL aus. Die Biirger konnten bei einer Straftat berechtigterweise davon
ausgehen, dass sie diese der Staatsanwaltschaft melden diirfen.??” Schliefilich hat
das BVerfG sogar ein ,Recht zur Strafanzeige® aus Art.2 Abs.1 GG i. V. m. dem
Rechtsstaatsprinzip aus Art. 20 Abs.3 GG anerkannt.??®” Zudem kénnten Kronzeu-

281 zugleich von der Regelung des §46b StGB profitieren.??8? Die derzeitige

gen
Rechtslage legt Fallstricke fiir hinweisgebende Personen, da Gerichte bei einer Mel-
dung an die Staatsanwaltschaft die Voraussetzungen des §§33 Abs.1 Nr.1 Alt.2
oder 3 HinSchG als nicht erfiillt ansehen konnten.??$3 Die Staatsanwaltschaft ist
jedoch ohnehin im Rahmen der Folgemafinahmen gemaf3 §§ 29 Abs.1S.1und Abs. 2
Nr. 4, 30, 31 Abs.2 S.1 HinSchG mafigeblich am Meldeprozess beteiligt, da sie fiir
die Verfolgung von Straftaten zustandig ist.?2* Auch die Weitergabe der Identitat der
hinweisgebenden Person an die Strafverfolgungsbehorden ist gemdfS § 9 Abs.2 S.1
Nr. 1, S. 3 HinSchG bzw. Art. 16 Abs. 2 HinSchRL méglich. Die Ausnahmen vom Ver-
traulichkeitsgebot aus Art. 16 Abs. 2 HinSchRL??%> wiirden es der Staatsanwaltschaft

2277 Siehe Kapitel 5: B. IV.

2278 Wortprotokoll Rechtsausschuss 20/27, 19.10.2022, Sachverstindige Schloussen, S.14 f.; Schilling/Danner,
CB 2022, 371 (374 1.); Transparency Deutschland, Stellungnahme HinSchG-RefE-II, S. 9; a. A. Bruns, in:
BeckOK ArbR, § 28 HinSchG, Rn. 6, § 29 HinSchG, Rn. 7, § 30 HinSchG, Rn. 2, § 31 HinSchG, Rn. 1.

2279 Wortprotokoll Rechtsausschuss 20/27, 19.10.2022, Sachverstindige Schloussen, S. 14.

2280 BVerfG, NZA 2001, 888 (890). Siche Kapitel 2: G.I. 1. a) aa).

2281 Zur Uberschneidung von hinweisgebenden Personen und Kronzeugen siehe Kapitel I: A. 1. 2.

2282  Schilling/Danner, CB 2022, 371 (373 ff.).

2283  Siehe dazu Kapitel 4: A. VIL. 1. a) cc) (2).

2284 Vgl. Schilling/Danner, CB 2022, 371 (373). Siehe dazu Kapitel 4: A. IV. 2. ¢) bb).

2285 Es wird bewusst nicht auf § 9 Abs. 2 HinSchG Bezug genommen, da dieser zu weit formuliert ist, siche
Kapitel 4: A. V. 2. und Kapitel 5: B. ITI. 5.
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ermoglichen, die hinweisgebende Person im Rahmen des Ermittlungsverfahrens
gegebenentfalls als Zeugen zu benennen und ihre Vertraulichkeit daraufthin nach den
Vorgaben der StPO zu schiitzen. Entscheidend wire nur, dass die Staatsanwaltschaft
transparent {iber diese Risiken hinsichtlich der Vertraulichkeit aufklart. Zudem ha-
ben z. B. das LKA Niedersachsen und das LKA Baden-Wiirttemberg bereits positive
Erfahrungen mit anonymen externen Meldekanalen gemacht.?23¢

Die externen Meldestellen der bereichsspezifischen Vorschriften sind in das System

des HinSchG zu integrieren.??%

2. Hinweisgebende Person

Es ist zu begriflen, dass das HinSchG den Beschiftigungsgebern den Freiraum
gibt, die internen Meldestellen an die jeweilige Grofle, Struktur und Art der Titig-
keit anzupassen.??%® Beschaftigungsgeber bzw. Organisationseinheiten beschrinken
jedoch ihre Moglichkeiten, Hinweise zu erlangen, wenn der interne Meldekanal im
Sinne des § 16 Abs.1S.1 und 2 HinSchG nur fiir Beschéftigte und Leiharbeitnehmer
erreichbar ist. Aufgrund dessen sollten Beschiftigungsgeber dazu ermutigt werden,
den internen Meldekanal im Sinne des § 16 Abs.1 S.3 HinSchG auch fiir nattrliche
Personen zu 6ffnen, mit denen sie anderweitig beruflich im Kontakt stehen.?%
So kann es auch gelingen, sowohl den Anforderungen des HinSchG als auch des
§ 8 LkSG gerecht zu werden.??? Hierfur konnte der Gesetzgeber den Wortlaut des
§16 Abs. 1S. 3 HinSchG in eine Sollte-Vorschrift &ndern und in der Gesetzesbegriin-
dung auf den Mehrwert eines weiten personlichen Anwendungsbereichs hinweisen.
Zudem konnte die in A.4 Hs.2 des DCGK enthaltene entsprechende Anregung zur
Empfehlung hochgestuft werden.??!

Am Vorbild der bereichsspezifischen externen Meldeverfahren sollte sich der mel-
deberechtigte Personenkreis generell bei den externen Meldestellen entgegen den
Regelungen in §§ 1 Abs. 1, 27 Abs. 1 S.1 HinSchG nicht auf hinweisgebende Personen
beschranken. Davon unberiihrt bleiben die Schutzregelungen der §§ 33 ff. HinSchG,
die sich weiterhin auf hinweisgebende Personen beziehen sollen. Durch einen un-
begrenzten meldeberechtigten Personenkreis erhoht sich jedoch die Wahrscheinlich-
keit der externen Meldestellen, von Verstofen Kenntnis zu erlangen.

2286 Siehe Kapitel 1: C. VL.

2287 Siehe dazu ausfiihrlich Kapitel 5: B. IV.

2288 Vgl. Forst, BuZA 2020, 283 (294); Schmolke, NZG 2020, 5 (11).

2289 Vgl. Colneric/Gerdemann, Umsetzung der Whistleblower-RL, S. 43.
2290 Vgl. Liineborg, DB 2022, 375 (379).

2291 Vgl. Bachmann, in: Kremer u. a., DCGK, Teil 3, A. 4, Rn. 3.
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3. Meldegegenstand

Es ist zu begriifien, dass der Gesetzgeber den Meldegegenstand der HinSchRL nicht
eins-zu-eins umgesetzt hat. Dennoch ist der sachliche Anwendungsbereich weiterhin
sehr kompliziert ausgestaltet. Fiir hinweisgebende Personen (als zumeist juristische
Laien) ist es schwer einschitzbar, welche Verstofle gemeldet werden dirfen.???
Auch die Meldestellen miissen unter Umstinden aufwendige juristische Priifungen
vornehmen, um herauszufinden, ob etwa eine Meldung eines bufigeldbewehrten
Verstof3es im Sinne des § 2 Abs.1 Nr. 2 HinSchG oder ein sonstiger Verstof3 gemafd
§2 Abs.1 Nr.3 HinSchG vorliegt.??® Um den sachlichen Anwendungsbereich zu

vereinfachen, sollte er im Rahmen einer iiberschiefenden Umsetzung??%*

jegliche
Verstofle gegen Rechtsnormen im Sinne des Art. 2 EGBGB umfassen.?”>> Durch die
Legalitétspflicht sind Unternehmen ohnehin dazu verpflichtet, jeden substantiierten

2296 auch

Hinweis auf einen Rechtsverstof3 ernst zu nehmen und weiterzuverfolgen;
die Angehorigen des offentlichen Dienstes unterliegen geméafS Art. 33 Abs. 4 GG und
Art.20 Abs.3 GG strengen Anforderungen an die Gesetzmafigkeit.??”” Auch der
DCGK empfiehlt in A.4 Hs.1, dass Beschiftigte die Moglichkeit haben sollen, auf
Rechtsverstofle im Unternehmen hinzuweisen. Dariiber hinaus kénnten Verstofle
gegen interne Richtlinien aufgenommen werden - eine entsprechende Erweiterung

des internen Meldegegenstands sollte zumindest der DCGK in A.4 empfehlen.??%8

Laut Koalitionsvertrag der Ampelkoalition sollte eigentlich auch sonstiges erhebli-
ches Fehlverhalten, dessen Aufdeckung im besonderen offentlichen Interesse ist,

vom sachlichen Anwendungsbereich erfasst sein.??®® Eine solche Regelung, die eine

Harmonisierung mit § 5 Nr. 2 GeschGehG erméglichen wiirde, %0

2301

sah jedoch keiner
der Gesetzentwiirfe?®® vor.2*2 Vielmehr wird in der Gesetzesbegriindung zu § 3
Abs.2 HinSchG ausdriicklich klargestellt, dass der sachliche Anwendungsbereich
des HinSchG enger als §5 Nr.2 GeschGehG ausgestaltet ist und die Meldung

2292 Bruns, in: BeckOK ArbR, § 2 HinSchG, Rn.50; Dilling, CCZ 2022, 145 (146); Reuter, BB 2023, 1539
(1540).

2293 Vgl. Reuter, BB 2023, 1539 (1540).

2294 Vgl. Fest, in: EuArbRK, Art. 2 HinSchRL, Rn. 47.

2295 Colneric/Gerdemann, Umsetzung der Whistleblower-RL, S.163 ff.; Transparency Deutschland, Stellung-
nahme HinSch-RefE-I1, S.2; dhnlich Schroder, ZRP 2020, 212 (213 £.); vgl. auch Rudkowski, CCZ 2013,
204 (207).

2296 Dilling, CCZ 2022, 145 (146); vgl. Lﬁneborg, DB 2022, 375 (379 £.).

2297 Vgl. Stober, DVBI 2012, 391 (397): Ausiibungs- und Organisationscompliance; siehe auch Coelln/
Heuking, DOV 2012, 827 (831); Giingér, VR 2017, 289 (290).

2298 Makowicz, BB 2018, 556.

2299 SPD/Biindnis 90/Die Griinen/FDP, Koalitionsvertrag 2021-2025, S. 88.

2300 Zu §5 Nr.2 GeschGehG siehe Kapitel 2: G. 1. 2. ¢).

2301 Zu den Gesetzentwiirfen siehe Kapitel 4: A.

2302 A. A. Dzida/Seibt, NZA 2023, 657 (660), die den Passus im Koalitionsvertrag durch die Einbeziehung
der strafbewehrten und buf3geldbewehrten Verstofie als erfiillt ansehen.
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unethischen Verhaltens im Rahmen des HinSchG gerade nicht geniigt.?*®® Der
Rechtsausschuss hielt in seiner Beschlussempfehlung vom 14. Dezember 2022 fest,
dass in einem weiteren Gesetzgebungsprozess eine entsprechende Erweiterung ge-
priift werden solle*** Diesem Aufruf sollte der Gesetzgeber nachkommen und
den sachlichen Anwendungsbereich im Sinne des § 5 Nr.2 GeschGehG um die
Meldung von sonstigem Fehlverhalten, dessen Meldung oder Offenlegung im of-
fentlichen Interesse liegt, erweitern.3> SchliefSlich wird der hinter einem Fehlver-
halten liegende Rechtsverstof3 teilweise erst durch Ermittlungen sichtbar oder das
Fehlverhalten wird nach der gesellschaftlichen Debatte anlédsslich der Meldung als
Rechtsverstof8 eingestuft, um dhnliche Handlungen oder Unterlassungen zukiinftig

zu verhindern.2306

Die Regelung in § 2 Abs.1 Nr.10 HinSchG hinsichtlich der verfassungsfeindlichen
Auflerungen von Beamten sollte der Gesetzgeber hingegen streichen.?>"”

Der Rechtsausschuss hielt in seiner Beschlussempfehlung vom 14. Dezember 2022
ferner fest, dass in einem weiteren Gesetzgebungsprozess gepriift werden solle,
ob der Hinweisgeberschutz im Bereich der nationalen Sicherheit, der Nachrichten-
dienste und der Verschlusssachen verbessert werden miisse.*%8 Zugleich solle die
Bundesregierung im Bereich der Verschlusssachen ziigig eine unabhéngige Kontroll-
instanz aufbauen, die fiir Streitfragen hinsichtlich der materiellen Einstufung von
Verschlusssachen zustindig ist.23° Mehrere Stimmen forderten bereits einen solchen
Bundestransparenzbeauftragten*'* und selbst im Koalitionsvertrag wird eine derar-
tige Kontrollinstanz versprochen?!. Diese Forderungen diirfen nicht in Vergessen-
heit geraten. Der Gesetzgeber sollte das Momentum nutzen und das HinSchG nun
nach erfolgter Umsetzung der HinSchRL dahingehend weiterentwickeln. Der Bun-
destransparenzbeauftragte wird wegen der exzessiven Einstufung von Verschlusssa-
chen und der Gefahr der Vertuschung von Verst6flen dringend benétigt.

2303 BT-Drs. 20/3442, S. 64.

2304 BT-Drs. 20/4909, S. 3.

2305 Transparency Deutschland, Stellungnahme HinSchG-RefE-II, S.2; Whistleblower-Netzwerk, Stellung-
nahme HinSch-RefE-II, S. 3.

2306 Vgl. Whistleblower-Netzwerk, Stellungnahme HinSch-RefE-II, S.3, das die Vorteile am Beispiel von
Heinisch verdeutlicht.

2307 Siehe dazu ausfiihrlich Kapitel 4: A. III. 1. ¢).

2308 BT-Drs. 20/4909, S. 3.

2309 BT-Drs. 20/4909, S. 3.

2310 BT-Drs. 18/8163, S. 6 f;; BT-Drs. 19/26221, S. 9; EntschlieSung der 27. Konferenz der Informationsfrei-
heitsbeauftragten v. 28.11.2013; auflerdem Brockhaus/Gerdemann/Thonnes, Verfassungsblog 7.1.2021;
Brockhaus/Gerdemann/Thonnes, Verfassungsblog 8.8.2022; Gerdemann, Stellungnahme HinSchG-
RefE-1II, S.16; GFF, Stellungnahme HinSchG-RefE-I1, S. 3; Thonnes, NVwZ 2023, 1047 (1052f.); Trans-
parency Deutschland, Stellungnahme HinSchG-RefE-I1, S.4; Whistleblower-Netzwerk, Stellungnahme
HinSchG-RefE-IL, S. 4.

2311 SPD/Biindnis 90/Die Griinen/FDP, Koalitionsvertrag 2021-2025, S. 87.
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Auch wenn Deutschland bei diesen weiteren tiberschieflenden Umsetzungen des
sachlichen Anwendungsbereichs nicht an die Vorgaben der HinSchRL gebunden
ist, 212 sollte Deutschland auch hier denselben Schutzstandard gewihrleisten;
schliefflich soll ein im privaten und Offentlichen Sektor einheitliches System
geschaffen werden.?® Grundsatzlich muss sich natiirlich die hinweisgebende Person
tiberlegen, ob ihre Meldung zu dem gemeldeten Verhalten in einem angemessenen
Verhiltnis steht.?** Diese Aufgabe kann jedoch nicht vollkommen der hinweisge-
benden Personen aufgebiirdet werden und muss vielmehr dem juristisch kundigen
Personal der jeweiligen Meldestelle obliegen. Aufgrund dessen ist der sachliche An-
wendungsbereich maoglichst breit zu fassen. Die Verantwortlichen der Meldestellen

missen letztendlich entscheiden, welche Folgemafinahmen angemessen sind.?®

4. Meldeprozess
a) Interne Meldestelle

Der Gesetzgeber muss gesetzlich klarstellen, dass fiir Aushilfspersonal der internen
Meldestelle neben dem Vertraulichkeitsgebot aus § 8 HinSchG auch die Anforderun-
gen des § 15 HinSchG gelten miissen. Das gilt insbesondere fiir Personen, die die
personliche Zusammenkunft im Sinne des § 16 Abs. 3 S.3 HinSchG in iiberregional
oder international tatigen Beschaftigungsgebern hilfsweise fiir die interne Meldestel-

2316

le am Ort der hinweisgebenden Person laut Gesetzesbegriindung®'® iibernehmen

diirfen.

Die in §15 Abs. 2 HinSchG geforderte notwendige Fachkunde der verantwortlichen
Personen aller internen Meldestellenelemente (Meldekanal, Entgegennahme der
Meldungen, Folgemafinahmen) sollte durch gewisse Mindestqualifikationen sicher-
gestellt sein."” Entsprechende Qualifikationen miissen wegen der Kosten fiir kleine-
re Beschiftigungsgeber nicht zwingend im HinSchG verankert sein, konnten jedoch
in A.4 des DCGK empfohlen werden. Zusitzlich konnte die externe Meldestelle des
Bundes entsprechende Empfehlungen aussprechen, Qualifikationskriterien nennen
oder sogar, beispielsweise mit den THK, entsprechende Weiterbildungen anbieten.
Es ist darauf zu achten, dass in den internen Meldestellen des privaten und 6ffentli-
chen Sektors derselbe Standard herrscht.

2312 Vgl. Fest, in: EuArbRK, Art. 2 HinSchRL, Rn. 51.

2313 A. A. wohl Hopt, ZGR 2020, 373 (383f.), der bereits vor dem HinSchG in den iiberschieflenden
Bereichen eine dreistufige Meldeeskalation befiirwortete.

2314  Rudkowski, CCZ 2013, 204 (207).

2315 Vgl. Colneric/Gerdemann, Umsetzung der Whistleblower-RL, S. 164.

2316 BT-Drs.20/3442,S. 82.

2317 Vgl. Dilling, CCZ 2019, 214 (223).
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Der Gesetzgeber sollte in §§ 17 Abs. 1 Nr. 4 und 6, 18 HinSchG deutlich machen, dass
die Priifung der Stichhaltigkeit im Sinne der Legaldefinition des § 3 Nr.7 HinSchG
als Folgemafinahme zu werten ist, und damit das redaktionelle Versehen korrigieren.

Die Beschiftigungsgeber sollten — wie die zustindigen Behorden nach Art. 11 Abs. 2
lit. e HinSchRL - dazu verpflichtet werden, der hinweisgebenden Person das ab-
schlieende Ergebnis der durch die Meldung angestoflenen Untersuchungen mit-
zuteilen. Eine solche gesetzliche Regelung wiirde ErwG. 57 S. 4 HinSchRL entspre-
chen. Wenn die Ermittlungen nach der Riickmeldefrist von drei Monaten noch nicht
abgeschlossen sind, sollten die Beschiftigungsgeber die hinweisgebende Person spa-
ter noch einmal tiber den Abschluss des Verfahrens informieren und die ergriffenen
Mafinahmen schildern miissen. Ansonsten kann es passieren, dass innerhalb der
Riickmeldefrist geeignete Mafinahmen ergriffen werden, aber der Beschiftigungsge-
ber die Mafinahmen trotz fortbestehenden Verdachts nicht fortsetzt und der Verstof3
unaufgeklart bleibt.

b) Externe Meldestelle

Die externen Meldestellen miissen dringend im Sinne des Art.5 Abs.12 i. V. m.
ErwG. 65 S.2 HinSchRL dazu verpflichtet werden, trotz Verweisung an eine andere
Behorde fiir das weitere Vorgehen verantwortlich zu bleiben. Eine Verweisung bzw.
eine Abgabe an eine andere Behorde darf entgegen den Regelungen in §§29 Abs.1
Nr.2 und 4, 31 Abs.2 HinSchG nicht zum Verfahrensabschluss fiir die externe
Meldestelle fithren. Der Gesetzgeber muss diese unionsrechtswidrige Struktur korri-
gieren und klarstellen, dass die externe Meldestelle zum einen die Mafinahmen der
agierenden Behorde tiberwachen und zum anderen die hinweisgebende Person tiber
das Vorgehen auf dem Laufenden halten muss.

Die externen Meldestellen diirfen nicht geméfl §28 Abs.4 S.5 i. V. m. §17 Abs.2
S.3 HinSchG sowie § 31 Abs. 6 S.1 HinSchG dazu befugt sein, auf die Riickmeldung
hinsichtlich der Folgemafinahmen und des Verfahrensabschlusses génzlich zu ver-
zichten, sofern Ermittlungen oder die Rechte der gemeldeten Person beeintrichtigt
werden oder Verschwiegenheitspflichten entgegenstehen. Fiir eine solche Ausnahme
besteht keine unionsrechtliche Grundlage in Art.11 Abs.2 lit.d und e, ErwG. 66
und 67 HinSchRL. Der Detailgrad der Riickmeldung liegt ohnehin im Ermessen der
externen Meldestelle, sodass die Riickmeldung in dem Umfang erfolgen kann, der
zugleich den Fortgang der Ermittlungen und die Rechte der gemeldeten Person im
Sinne des Art. 22 HinSchRL gewihrleistet.

Auflerdem muss der Gesetzgeber die externen Meldestellen im Sinne des
Art. 14 HinSchRL dazu verpflichten, das externe Meldeverfahren anhand der Erfah-
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rungen der externen Meldestellen regelmaflig und mindestens alle drei Jahre zu
tberpriifen.

Der Gesetzgeber sollte das redaktionelle Versehen hinsichtlich der Stichhaltigkeits-
pritfung korrigieren, indem er diese in § 28 Abs. 2 S.2 HinSchG entfernt und ledig-
lich auf die angemessenen Folgemafinahmen in § 29 HinSchG verweist. Schliefilich
ist die Prifung der Stichhaltigkeit gemafS §§3 Abs.7, 29 Abs.1 HinSchG von den
Folgemafinahmen erfasst.

Auflerdem sollte der Gesetzgeber mahnend klarstellen, dass der mdgliche Hin-
weis der externen Meldestellen auf die internen Meldestellen nach §28 Abs.1
S.3 HinSchG nicht das Recht der hinweisgebenden Person auf eine direkte ex-
terne Meldung einschranken darf. Hierfiir konnte der Wortlaut des §7 Abs.3
S.3 HinSchG in einem mdglichen S.4 nach §28 Abs.1 S.3 HinSchG wiederholt
werden.

Die HEMBV sollte den Anforderungen der Gesetzesbegriindung geniigen?'® und
klaren, wann ein Verstof§ besonderer Schwere im Sinne des § 28 Abs. 5 S.1 HinSchG
sowie ein geringfiigiger Verstofy im Sinne des § 31 Abs. 3 HinSchG vorliegt.

Die externen Meldestellen sollten im Rahmen ihrer Informationspflicht aus § 24
Abs. 3 HinSchG transparent darlegen miissen, wie sie ihr Personal im Sinne des § 25
Abs. 2 S.1 HinSchG schulen. Eine solche Information kann sich vertrauensbildend
auf hinweisgebende Personen auswirken und zugleich als Orientierung fiir Beschaf-
tigungsgeber dienen. Anhand dieser Kriterien konnen externe Meldestellen auch
entsprechende Mindestqualifikationen fiir interne Meldestellen fordern oder sogar

entsprechende Schulungen fiir interne Meldestellen anbieten.??

5. Vertraulichkeit

Die Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot in § 9 Abs.2 S.1 HinSchG miissen an
Art. 16 Abs.2 HinSchRL angepasst werden, indem die Weitergabe notwendig und
verhaltnismaflig sein muss.?320

6. Anonymitat

Der deutsche Gesetzgeber sollte den Begriff ,Anonymitit“ in Abgrenzung zum Be-
grift Vertraulichkeit® definieren, da hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen selbst
unter Juristen Rechtsunsicherheit besteht. Anonym ist eine Meldung, wenn dem
Empfénger die Identitat der hinweisgebenden Person nicht bekannt ist. Vertraulich

2318 BT-Drs. 20/3442, S. 89, 100.
2319 Siehe soeben Kapitel 5: B. III. 4. a).
2320 Dilling, CCZ 2022, 145 (147).
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ist eine Meldung, wenn dem Empfénger die Identitdt der hinweisgebenden Person
bekannt ist, sie aber ohne ausdriickliche Zustimmung der hinweisgebenden Person
keiner anderen Person gegeniiber offengelegt werden darf.

Zudem sollte der Gesetzgeber zu der vom Rechtsausschuss vorgeschlagenen Re-

2321 ynd sowohl interne als auch externe Meldestellen dazu

gelung zurtickkehren
verpflichten, anonyme Meldungen zu bearbeiten?*?? und anonyme Meldekanile zu

implementieren.

7. Schutzregelungen
a) Voraussetzungen
aa) Wahlrecht zwischen interner und externer Meldung

Der Wortlaut des §7 Abs.1 S.3 HinSchG muss wegen der richtlinienwidrigen For-
mulierung angepasst werden, um klarzustellen, dass die hinweisgebende Person
jederzeit und zusitzlich zur internen Meldung eine externe Meldestelle aufsuchen
darf. Der Gesetzgeber sollte sich am Wortlaut des Art. 10 HinSchRL orientieren und
vorsehen, dass sich hinweisgebende Personen an die externe Meldestelle wenden
diirfen, nachdem sie zuerst iiber interne Meldekanéle Meldung erstattet haben, oder
indem sie direkt {iber externe Meldekanile Meldung erstatten. Die Regelung in § 22
Abs. 18.2 HinSchG wird dann tiberfliissig, sodass sie ersatzlos entfallen kann.

In der Gesetzesbegriindung zu den Bufdgeldvorschriften in §40 Abs.2 Nr.1,
Abs.5 HinSchG ist klarzustellen, dass die Vorschrift allein der Umsetzung
von Art.23 Abs.1 lit.a HinSchRL dient; die Vorgabe in Art.23 Abs.1 lit.c
HinSchRL wurde entgegen der Begriindung zu § 40 Abs.2 Nr.1 HinSchG*** in
Deutschland nicht umgesetzt: Personen, die mutwillige Gerichtsverfahren gegen
hinweisgebende Personen oder die weiteren geschiitzten Personen anstrengen, wer-
den nicht sanktioniert.?3?*

Die Regelung zum Dienstweggebot in § 125 Abs. 3 BBG sollte dahingehend erginzt
werden, dass auch Beamte, die eine Anzeige nach § 67 Abs.2 Nr. 3 BBG vornehmen,
von der Einhaltung des Dienstwegs befreit sind. Die Lander miissen ihre Vorschrif-
ten zum Dienstweggebot ohnehin noch an die Regelung des §125 Abs.3 BBG

2321 BT-Drs. 20/4909, S. 24, 30.

2322 So bereits vor dem Gesetzgebungsverfahren Colneric/Gerdemann, Umsetzung der Whistleblower-RL,
S.137; Dilling, CCZ 2019, 214 (224); Hommel, CCZ 2021, 95 (96); Schmolke, NZG 2020, 5 (11); a. A. Sixt,
Whistleblowing im Spannungsfeld, S. 367, 380 f.

2323 BT-Drs. 20/3442, S.98.

2324 Siehe dazu Kapitel 4: A. VII. 1. a) aa); Kapitel 4: A. VIL 2. a) und Kapitel 4: A. VII. 2. e).
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anpassen und konnen eine entsprechende Ausnahme fiir Anzeigen nach § 37 Abs. 2
Nr. 3 BeamtStG direkt einfligen.?3%°

bb) Hinreichender Grund zur Annahme

Der Gesetzgeber sollte auf den unbestimmten Rechtsbegriff des ,hinreichenden
Grundes zur Annahme*“ verzichten und darauf abstellen, dass die hinweisgebende
Person im guten Glauben handeln muss.?*2¢ So kann auf die etablierten Sorgfalts-
maf3stabe zuriickgegriffen werden (vgl. § 932 Abs. 2 BGB).

cc) Zustandigkeit der Meldestelle

Meldet eine Person einen Verstof3 einer unzustindigen Behorde oder nutzt einen
falschen Meldekanal, sollte die Behorde die Meldung an die zustindige externe
Meldestelle oder den zustindigen Mitarbeiter weiterleiten miissen, ohne dass der
hinweisgebenden Person bei einer ansonsten schutzwiirdigen externen Meldung
Nachteile entstehen — erst recht nicht wegen Indiskretionen oder Fehlern bei der

Weiterleitung seitens der Behorde.

Ein effektiver Hinweisgeberschutz gebietet
eine solche Regelung und folgt nach der hier vertretenen Ansicht auch aus Art. 6

Abs. 11it. bi. V. m. Art. 10 i. V. m. Art. 11 Abs. 6, 12 Abs. 3 HinSchRL.

Die hinweisgebende Person sollte unter Umstanden auch geschiitzt werden, wenn
sie sich intern an eine andere Stelle als die interne Meldestelle wendet. Bei einer Mel-
dung an einen falschen internen Adressaten besteht zwar sowohl fiir die hinweisge-
bende als auch die gemeldete Person die Gefahr, dass ihre Identitit bewusst oder
leichtfertig wegen mangelnder Erfahrung aufgedeckt wird.?*?® Der Beschaftigungsge-
ber kénnte auflerdem damit konfrontiert werden, dass sich Personen missbrauchlich
auf den Hinweisgeberschutz berufen und angebliche (miindliche) Meldungen ge-
geniiber Kollegen, Vorgesetzten oder anderen Personen vorschieben.?*?° Dennoch ist
es nicht gerechtfertigt, einer Person den Schutz des HinSchG zu versagen, wenn sie
sich entweder irrttimlich an eine nicht zustdndige Person oder Abteilung wendet
oder ganz bewusst eine unzustindige Stelle aufsucht, weil sie dieser besonders

vertraut. Aufgrund dessen sollte im Wege der Abwagung differenziert werden.?**

2325 Tolle, ZRP 2022, 156 (157 f.); Transparency Deutschland, Stellungnahme LT NRW-Drs. 18/5468, S. 1.

2326 Steinhauser/Kreis, EuZA 2021, 422 (435).

2327 Ahnlich Colneric/Gerdemann, Umsetzung der Whistleblower-RL, S. 81; Steinhauser/Kreis, EuZA 2021,
422 (437); vgl. auch Becker, Anzeigerecht und Anzeigepflicht, S. 91f.; Kreis, Whistleblowing als Beitrag
zur Rechtsdurchsetzung, S.177f.

2328 Vgl. Colneric/Gerdemann, Umsetzung der Whistleblower-RL, S. 76.

2329  Colneric/Gerdemann, Umsetzung der Whistleblower-RL, S. 76 f.

2330 Vgl. Colneric/Gerdemann, Umsetzung der Whistleblower-RL, S. 77 ff. Generell Schutz bei einer internen
Meldung an den Vorgesetzten oder die Personalabteilung auflerhalb des Meldekanals fordernd Euro-
cadres, Resolution 17.10.2019, S. 1.
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Es muss beriicksichtigt werden, ob die hinweisgebende Person in guten Glauben
annehmen durfte, dass die von ihr gewihlte Person oder Abteilung als Kontaktstelle
fungiert bzw. Folgemafinahmen ergreift.?** Es sollte auch eine Rolle spielen, wie
stark die interne Meldestelle von dem Beschéftigungsgeber beworben wurde und
der Belegschaft vertraut war. So konnen Beschiftigungsgeber selbst dem Risiko ent-
gegenwirken, unberechtigterweise mit Schutzforderungen konfrontiert zu werden.

Dariiber hinaus ist das Verhiltnis zu den bereichsspezifischen Meldestellen entspre-

chend den unten aufgefiithrten Ausfithrungen zu korrigieren.?33

b) Mafinahmen
aa) Straflosigkeit und Haftungsbeschrankung

Zur Klarstellung sollte der Gesetzgeber auch in §3 Abs.2 GeschGehG oder
§5 GeschGehG erwihnen, dass die Offenlegung von Geschiftsgeheimnissen bei
einer Meldung oder Offenlegung nach dem HinSchG gestattet ist.>*** Nur so wird
eine rechtssichere Anwendung beider Gesetze gewahrleistet. Hierfiir konnte sich
der Gesetzgeber an der Formulierung in § 67 Abs.2 S.1 Nr.4 BBG, §37 Abs.2 S.1
Nr. 4 BeamtStG orientieren, indem die Offenlegung eines Geschiftsgeheimnisses
gestattet ist bzw. nicht unter die Verbote des § 4 GeschGehG fillt, soweit Informa-
tionen unter den Voraussetzungen des HinSchG an eine zustindige Meldestelle
gemeldet oder offengelegt werden.

Auflerdem sollte der Gesetzgeber den Notwendigkeitsvorbehalt in §§ 6 Abs.1 Nr. 1,
Abs.2 Nr.1, 35 Abs. 2 HinSchG entfernen.?*3* Wie bereits ausgefiihrt,?**® hat dieser
neben der allgemeinen Schutzvoraussetzung in § 33 Abs.1 Nr.3 i. V. m. § 2 Abs. 1
i. V.m. § 3 Abs. 3 HinSchG keine eigenstdndige Bedeutung.

bb) Schadensersatz

Der Gesetzgeber muss zu der vom Rechtsausschuss vorgeschlagenen Regelung in
§37 Abs.1 S.2 HinSchG zuriickkehren?**¢ und einen Schadensersatzanspruch fiir
Nichtvermdgensschdden schaffen, um Art. 21 Abs. 8, ErwG. 94 S. 3 HinSchRL umzu-
setzen.

2331 Colneric/Gerdemann, Umsetzung der Whistleblower-RL, S.79f; vgl. auch Graser, Whistleblowing,
S.216.

2332 Siehe Kapitel 5: B. IV.

2333 Colneric/Gerdemann, Umsetzung der Whistleblower-RL, S.281f., 173; Steinhauser/Kreis, EuZA 2021,
422 (434).

2334 So auch Siemes, Whistleblowing-RL, S. 122; Transparency International, Position Paper 1/2019, S. 6; a. A.
Colneric/Gerdemann, Umsetzung der Whistleblower-RL, S.173.

2335 Siehe Kapitel 4: A. VIL 2. b) cc).

2336 Siehe BT-Drs. 20/4909, S. 37.
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cc) Sanktionen

Die Vorgabe in Art.23 Abs.1 lit. ¢ HinSchRL wurde entgegen der Begriindung zu
§ 40 Abs. 2 Nr. 1 und 3 HinSchG?*¥ in Deutschland nicht umgesetzt, da die Anstren-
gung mutwilliger Gerichtsverfahren keine Erwéhnung findet. In der Gesetzesbe-
griindung zu § 40 Abs. 2 Nr.1 und 3 HinSchG ist klarzustellen, dass die Vorschriften
allein der Umsetzung von Art. 23 Abs. 1 lit. a bzw. lit. b HinSchRL dienen.?33® Wegen
der Appellfunktion sollte der Gesetzgeber im Sinne des Art. 23 Abs. 11it. ¢ HinSchRL
denjenigen separat sanktionieren, der mutwillige Gerichtsverfahren gegen hinweis-
gebende und die weiteren geschiitzten Personen anstrengt.

dd) Hilfsangebote

Es ist zu begriifien, dass Deutschland durch die externe Meldestelle beim Bf] iiber
eine zentrale externe Meldestelle verfuigt, die der Gesetzgeber als ,,one-stop-shop“***
begreift. So wird der hinweisgebenden Person zumindest die juristische Priifung
der Frage abgenommen, welche externe Meldestelle tatsichlich fiir den Verstofl
zustdndig ist.

Eine neue unabhéngige Unterstiitzungsbehérde konnte als Lotse fungieren und
eine Schutzinstanz fiir hinweisgebende Personen darstellen. Die Aufgabe konnte ge-
gebenenfalls zusiétzlich von der externen Meldestelle des BfJ iibernommen werden.
Als Vorbilder konnen etwa der Bundesbeauftragte fiir den Datenschutz und die
Informationsfreiheit, der Unabhingige Beauftragte fiir Fragen des sexuellen Kindes-
missbrauchs?340

der Défenseur des droits in Frankreich als Vorbild herangezogen werden,**! der

oder die Antidiskriminierungsstelle dienen. International kann etwa

potenziellen hinweisgebenden Personen als unabhingige Verwaltungsbehérde bei
Unsicherheiten als Anlaufstelle dient, die hinweisgebenden Personen an die zustén-
digen Behorden weiterleitet und die Rechte und Freiheiten der hinweisgebenden

Personen sicherstellt.2342

Die jeweilige Unterstiitzungsbehorde sollte verstidndlich tiber die Rechtslage aufkla-
ren. Uber die Beratungs- und Informationspflichten aus § 24 Abs. 2 bis 4 HinSchG
hinaus sollten auch die bereichsspezifischen Regelungen und die Rechtslage auf3er-
halb des Anwendungsbereichs des HinSchG erldutert werden, damit potenziell hin-
weisgebende Personen die Risiken abwégen kénnen. Neben den externen Meldestel-

2337 BT-Drs. 20/3442, S.98.

2338 Siehe dazu bereits Kapitel 5: B. III. 7. a) aa).

2339 BT-Drs. 20/3442, S. 35, 83.

2340 Wortprotokoll Rechtsausschuss 20/27, 19.10.2022, Sachverstindige Schloussen, S. 33.

2341 Wortprotokoll Rechtsausschuss 20/27, 19.10.2022, Sachverstiandige Schloussen, S. 33.

2342 Art.2 Abs. 1, Art. 4 Nr. 5 Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
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len des HinSchG sollten dementsprechend auch die bereichsspezifischen externen
Meldestellen vorgestellt werden.

Damit hinweisgebende Personen aus Angst und Unwissenheit keinen Rechtsanwalt
aufsuchen miissen, sollte die Unterstiitzungsbehorde entgegen der Regelung in § 6
Abs.3 HEMBV auch eine individuelle Rechtsberatung anbieten.?**> Im Rahmen
dieser von ErwG. 89 S. 6 HinSchRL angeregten Rechtsberatung kann die Unterstiit-
zungsbehorde die hinweisgebende Person entsprechend der Option in Art. 20 Abs. 1
lit. b HinSchRL auch bei der Frage unterstiitzen, ob die Meldung im sachlichen
Anwendungsbereich des HinSchG liegt und ob die erforderliche Sorgfalt angewandt
wurde. So kann sich die potenziell hinweisgebende Person vor einer Meldung erkun-
digen, ob sie die Schutzvoraussetzungen erfiillt und eine entsprechende Bescheini-
gung verlangen.?>*4 Eine dhnliche Regelung besteht fiir die BaFin bereits in § 8 Abs. 2
S.2 BaFinHwgebV. Ist ein externer Rechtsanwalt fiir einen Beschaftigungsgeber als
Ombudsperson titig, sollte dieser als Organ der Rechtspflege auch eine solche
Bescheinigung ausstellen konnen. Daneben sollten zivilgesellschaftliche Organisati-
onen (z. B. Transparency International Deutschland e. V., Whistleblower-Netzwerk
e. V.) die Moglichkeit im Sinne des Art. 20 Abs. 3 i. V. m. ErwG. 89 S. 7 HinSchRL be-
kommen, eine individuelle Beratung anzubieten.?**> Derzeit gelten sie weder als in-
terne noch als externe Meldestellen, sodass hinweisgebende Personen gegebenenfalls
aus dem Schutzbereich des HinSchG fallen, wenn sie sich an eine zivilgesellschaft-
liche Organisation wenden.?**¢ Vorbild konnte die Arbeit des Weisser Ring e. V.
sein, der Geschédigte von Straftaten mithilfe von Opferbetreuern informativ und
finanziell unterstiitzt sowie Kontakt zu Rechtsanwilten und Psychotherapeuten her-
stellt.34” Verfugt eine solche zivilgesellschaftliche Organisation tiber Volljuristen als
beratende Mitarbeiter, so sollten diese ebenfalls eine entsprechende Bescheinigung
ausstellen diirfen. Wichtig ist, dass diese Bescheinigung ziigig ausgestellt wird, da die
Meldung eines Verstofles durchaus dringend sein kann.?348

Daneben sollte die Unterstiitzungsbehorde eine generelle Beschwerdemoglichkeit
am Vorbild des Art. 61 Abs. 3 UAbs. 3 S. 1 GWRL-IV bzw. § 53 Abs. 5a GwG vorsehen,
damit hinweisgebende Personen eine Behorde iiber die nach einer internen oder
externen Meldung erlittenen Repressalien informieren kénnen.

2343 Dilling, CCZ 2019, 214 (216); vgl. Transparency Deutschland, Stellungnahme LT NRW-Drs. 18/5468,
S.2.

2344 Wortprotokoll Rechtsausschuss 20/27, 19.10.2022, Sachverstindige Schloussen, S.33; Dilling, CCZ 2019,
214 (216, 224); vgl. Transparency Deutschland, Stellungnahme LT NRW-Drs. 18/5468, S. 2.

2345 Wortprotokoll Rechtsausschuss 20/27, 19.10.2022, Sachverstindige Schloussen, S.33f; Transparency
Deutschland, Stellungnahme HinSchG-RefE-II, S. 8 f.

2346 Wortprotokoll Rechtsausschuss 20/27, 19.10.2022, Sachverstindige Schloussen, S. 33 f.

2347 Transparency Deutschland, Stellungnahme HinSchG-RefE-1I, S. 8.

2348 Dilling, CCZ 2019, 214 (216, 224).
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Dariiber hinaus sollte die Bundesregierung mithilfe der externen Meldestellen eine
Meldekultur in Deutschland etablieren, die sich auf berufliche Kontexte konzentriert
und nicht zum Denunzieren anregt.** Es ist vergleichbar mit der Vorgehensweise
in Unternehmen, in denen interne Meldestellen auch nicht ohne Kommunikations-
konzepte funktionieren. Die Unterstiitzungsbehorde sollte die Biirger tiber die Be-
ratungs- und Informationspflichten aus § 24 Abs.2 bis 4 HinSchG hinaus fiir das
Phanomen Whistleblowing sensibilisieren. Die eventuell zukiinftig existierenden ex-
ternen Meldestellen der Lander kdnnten den Bund unterstiitzen und entsprechende
Aufklarungsarbeit auf Landesebene leisten.?**® Durch die Erfahrungen mit Spitzel-
netzwerken im Nationalsozialismus und in der DDR hat ein Teil der Bevolkerung
gegeniiber hinweisgebenden Personen weiterhin Vorurteile.?* Diese konnen durch
Aufklarung abgebaut werden, indem die Biirger die widerstreitenden Interessen und
den Nutzen von Verstoflimeldungen verstehen, hinweisgebende Personen fiir ihre
Zivilcourage schitzen und die Notwendigkeit von Meldestellen erkennen.?*>? Die
Aufklarungsarbeit sollte sich nicht auf eine Webseite beschrianken, sondern aktive
Offentlichkeitsarbeit (z. B. Informationsfilme, Social-Media-Kampagnen, Plakate
oder Broschiiren) einbeziehen.

Die Unterstiitzungsbehorde sollte auch dafiir verantwortlich sein, die Regelungen
zum Hinweisgeberschutz unter anderem auf Grundlage der Jahresberichte aus
§ 26 HinSchG regelmiflig zu evaluieren und gegebenenfalls fiir Verbesserungen zu
pladieren.?*>

Dariiber hinaus sollten die bei der Durchsetzung des HinSchG anfallenden Geld-
strafen und Buf3gelder in einen Unterstiitzungsfond fliefSen, um hinweisgebende Per-
sonen im Sinne des Art. 20 Abs. 2 HinSchRL bei Gerichtsverfahren finanziell zu hel-
fen oder um auf Repressalien beruhende finanzielle oder gesundheitliche Probleme
auszugleichen.?** Hierfiir konnten z. B. der Fonds Sexueller Missbrauch?*> oder das

2349 Wortprotokoll Rechtsausschuss 20/27, 19.10.2022, Sachverstindige Schloussen, S.33; vgl. Transparency
Deutschland, Stellungnahme LT NRW-Drs. 18/5468, S. 2. Siehe dazu bereits Kapitel 1: B. IV.

2350 Vgl. Transparency Deutschland, Stellungnahme LT NRW-Drs. 18/5468, S. 2.

2351 Siehe Kapitel 1: B. IV.

2352 Wortprotokoll Rechtsausschuss 20/27, 19.10.2022, Sachverstindige Schloussen, S.33; Transparency
Deutschland, Stellungnahme HinSchG-RefE-II, S.8f.; Transparency Deutschland, Stellungnahme LT
NRW-Drs. 18/5468, S. 2.

2353  Wortprotokoll Rechtsausschuss 20/27, 19.10.2022, Sachverstandige Schloussen, S.33; vgl. auch Minister-
komitee des Europarats, Recommendation CM/Rec(2014)7 and explanatory memorandum, Protection
of Whistleblowers, 30.4.2014, S. 10, 42.

2354 Wortprotokoll Rechtsausschuss  20/27, 19.10.2022, Sachverstindige Schloussen, S.34; Colneric/
Gerdemann, Umsetzung der Whistleblower-RL, S.125; Transparency Deutschland, Stellungnahme
HinSchG-RefE-II, S.8f; Transparency Deutschland, Stellungnahme LT NRW-Drs. 18/5468, S.2;
Whistleblower-Netzwerk, Stellungnahme HinSchG-RefE-II, S. 8 ff.; vgl. auch Deiseroth, Blatter 2/2000,
188 (198), der bereits im Jahr 2000 zumindest private Fonds auf vereinsrechtlicher Basis forderte, sowie
Hauptmann/Klarmann, SpuRt 2019, 190 (197), die fiir einen ,Hinweisgeber-Fonds“ im Sportbereich
pladieren.
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Opferentschadigungsgesetz als Vorbild dienen. Daneben konnten auch gemeldete
Personen bei den Rechtsbeistandskosten oder kleine und mittlere Unternehmen bei
internen Ermittlungen finanziell unterstiitzt werden.?3® Die Unterstiitzungsbehérde
konnte fiir die erforderliche Einzelfallpriifung zustindig sein, um Finanzmittel ziel-

gerichtet auszuzahlen.?3%

Intern sollten die Beschiftigungsgeber im Sinne des § 127 Abs. 6 SeeArbG?*>® dazu
verpflichtet werden, Beschiftigte mit der Aushandigung des Arbeitsvertrags tiber die
interne Meldestelle zu informieren. Daneben sollte der DCGK in A.4 empfehlen,
dass Beschaftigungsgeber entsprechend des § 127 Abs. 2 SeeArbG?*** neben der inter-
nen Meldestelle einen Beschiftigten als unparteiische Vertrauensperson benennen.
Die Vertrauensperson muss der hinweisgebenden Person unparteiischen Rat zu
einer Meldung erteilen und ihr bei der Meldung behilflich sein. Daneben konnte
der hinweisgebenden Person am Vorbild des §127 Abs. 3 SeeArbG ausdriicklich das
Recht eingerdumt werden, sich von einem Beschiftigten des Vertrauens oder von
einem Rechtsanwalt wihrend des internen oder externen Meldeverfahrens begleiten
zu lassen.

¢) Gemeldete Person

Der Gesetzgeber sollte die unternehmensinternen Untersuchungen regeln und im
Zuge dessen im Sinne des Art.22 Abs.1 HinSchRL die Verantwortlichen dazu
verpflichten, ein faires Verfahren sicherzustellen. Im Rahmen dessen sollte der
Gesetzgeber vorsehen, dass die gemeldete Person grundsitzlich iiber die Meldung
informiert wird, das Recht auf Anhérung, Verteidigung und Akteneinsicht gewahrt
bekommt, von der Unschuldsvermutung und Selbstbelastungsfreiheit profitiert so-
wie entsprechend belehrt wird.23¢0

8. Finanzielle Anreize

Trotz der positiven Erfahrungen der USA mit externen Belohnungszahlungen?*®!

diirfen die rechtskulturellen Unterschiede zwischen den USA und Deutschland
durch die Erfahrungen mit staatlich gesteuerten Spitzelnetzwerken wihrend des Na-

2355 Wortprotokoll Rechtsausschuss 20/27, 19.10.2022, Sachverstindige Schloussen, S.34; Transparency
Deutschland, Stellungnahme HinSchG-RefE-II, S. 8.

2356 Dilling, CCZ 2019, 214 (224).

2357 Vgl. Colneric/Gerdemann, Umsetzung der Whistleblower-RL, S.125.

2358  Siehe Kapitel 4: B.IV. 1. d).

2359 Siehe Kapitel 4: B.IV. 1. d).

2360 Vgl. Dilling, CCZ 2020, 132 (138); Klaas, CCZ 2019, 163 (166); Simonet, Implementierung inter-
ner Whistleblowingsysteme, S.121; Thiising/Forst, in: Beschiftigtendatenschutz und Compliance, § 6,
Rn. 65.

2361 Siehe Kapitel 1: C. VIIL
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tionalsozialismus und der DDR nicht unberiicksichtigt bleiben?*¢? - da sich Whistle-
blowing stets im Spannungsfeld zwischen Denunziantentum und Loyalitdt bewegt,
sind die Vorurteile gegeniiber dem Phénomen weiterhin vorhanden.?*$3 Dartiber
hinaus hat der deutsche Gesetzgeber durch das Offizialprinzip in §152 Abs.1 StPO
grundsitzlich keine Mitwirkung des Biirgers an der staatlichen Strafverfolgung vor-
gesehen,?*%* weswegen auch keine allgemeine Pflicht zur Anzeige geplanter Strafta-
ten besteht?*%> und der Riickgriff auf Informanten und Vertrauenspersonen mangels
gesetzlicher Regelung nur ausnahmsweise zuléssig ist?>°°. Laut Pittroff sind die Erfol-
ge finanzieller Anreize aus 6konomischer Sicht zudem im Zusammenhang mit dem
jeweiligen Corporate-Governance-System zu betrachten: Im angloamerikanischen
System, das primér die Ziele der Aktionire verfolgt (Shareholder-orientiert), bindet
sich ein Mitarbeiter aufgrund geringer Mitbestimmungsmaglichkeiten weniger lang-
fristig an ein Unternehmen (Exit-System) als im deutschen System (Voice-System),
in dem alle am Unternehmen beteiligten Interessen beriicksichtigt werden (Stake-
holder-orientiert).?**” In der Folge stellt der Kindigungsschutz in Voice-Systemen
ein effektiveres Mittel als in Exit-Systemen dar, wohingegen ein finanzieller Anreiz
effektiver in Exit-Systemen wirkt.?*68

Dennoch ist es nicht auszuschlieflen, dass externe Anreizzahlungen auch in
Deutschland positive Effekte haben konnten und sich die Biirger nach einer gewis-
sen Zeit mit den finanziellen Primien arrangieren.*® Zuerst sollten jedoch die
widerstreitenden Interessen®”? durch einen verstandlichen und funktionierenden
Rechtsrahmen in Ausgleich gebracht werden — beim HinSchG besteht diesbeziiglich
noch Nachholbedarf, wie dieses Kapitel zeigt. Die Bundes- und Landesregierungen
missen Aufklarungsarbeit leisten, um Vorurteile abzubauen und in Deutschland

2362  Buchert, CCZ 2013, 144 (147); Fleischer/Schmolke, NZG 2012, 361 (364); Granetzny/Krause, CCZ 2020,
29 (30); Schmolke, ZGR 2019, 876 (915); vgl. auch Schemmel/Ruhmannseder/Witzigmann, Hinweisge-
bersysteme, § 1, Rn. 68; Simonet, Implementierung interner Whistleblowingsysteme, S. 6 f.; Wisskirchen/
Karber/Bissels, BB 2006, 1567 (1570 f.).

2363 Buchert, CCZ 2013, 144 (145).

2364 Peters, in: MiiKo StPO, §152, Rn.21; Buchert, CCZ 2013, 144 (147). Granetzny/Krause, CCZ 2020,
29 (33) nehmen durch die Zahlung externer Anreize einen Bruch des Offizialprinzips an. Pfeifle,
Finanzielle Anreize fir Whistleblower, S.130, stellt jedoch zurecht fest, dass die Behorde das Ermitt-
lungsverfahren durch die Auslobung von Pramien fiir sachdienliche Hinweise nicht aus der Hand gibt
und dass das Offizialprinzip somit nicht verletzt wird.

2365 Siehe Kapitel 2: G.

2366 Buchert, CCZ 2013, 144 (147); Granetzny/Krause, CCZ 2020, 29 (33); vgl. auch Heinrichs/Weingast, in:
KK-StPO, § 110a, Rn. 9.

2367  Pittroff, ZWH 2014, 417 (418 f)).

2368 Pittroff, ZWH 2014, 417 (420f.); siche zu der Auswirkung von Verlusten und Gewinnen auf die Whis-
tleblowingabsicht auch Oelrich, BuR 1/2019, 175 (199).

2369 Vgl. Fleischer/Schmolke, NZG 2012, 361 (365) mit Vergleich zur Einfithrung des kartellrechtlichen
Kronzeugenprogramms; vgl. auch Pfeifle, Finanzielle Anreize fiir Whistleblower, S. 155 f.

2370 Siehe Kapitel 1: B.
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eine Meldekultur zu etablieren.?*”! Erst nach daran anschliefenden Evaluierungen
des Meldeverhaltens und speziell auf Deutschland zugeschnittenen Studien sollten
externe Belohnungszahlungen interdisziplinir (z. B. mit Juristen, Okonomen, Sozio-
logen und Psychologen)?*”? diskutiert werden.?%”?

Auch hinsichtlich der internen Anreizzahlungen tiberwiegt die Befiirchtung, dass
die Zahl missbrauchlicher Meldungen ansteigen kénnte und sich ein Klima der
gegenseitigen Kontrolle und des Misstrauens innerhalb des Beschéftigungsgebers
entwickelt.””* Ungeachtet der rechtlichen Bedenken hinsichtlich der Zuldssigkeit

2375

interner Anreize*” ist Beschaftigungsgebern zu empfehlen, sich bis zu einem Sin-

neswandel in Deutschland mit solchen internen Primien zuriickzuhalten 2376

IV. Weitgehende Integration und Léschung der bereichsspezifischen Regelungen

Aufbauend auf der Analyse in Kapitel 4: D. II. folgt eine detaillierte Empfehlung, wie
der Gesetzgeber mit den einzelnen bereichsspezifischen Vorschriften in einer mog-
lichen Novelle des HinSchG verfahren sollte. Ziel ist es, das Hinweisgeberschutz-
recht durch Rechtsbereinigung zu vereinfachen und zugleich einen flichendecken-
den, einheitlichen Schutz sicherzustellen. Hierfiir sollten die bereichsspezifischen
Vorschriften ohne spezifische Regelungen weitgehend entfernt und im HinSchG
integriert werden.?*”” Des Weiteren sollten die unionsrechtlichen Grundlagen fiir die
Auslegung der einzelnen Bestimmungen leichter erkennbar sein.

Allgemein sollte der Gesetzgeber zur Umsetzung des Art. 3 Abs.1 HinSchRL vorab
Klarstellen, dass spezifische Regelungen der bereichsspezifischen Vorschriften mit
unionsrechtlichem Hintergrund fortbestehen und die Meldeverfahren der bereichs-
spezifischen Meldestellen im Ubrigen durch das HinSchG erginzt werden. Hierfiir
konnte der Wortlaut von § 4 Abs. S.1 und 2 HinSchG bestehen bleiben, sofern die
Auslegung des Gesetzgebers im Rahmen der amtlichen Begriindung der Novelle
korrigiert wird.

2371 Vgl. Schloussen, comply 3/2020, 56 (58); Transparency Deutschland, Stellungnahme LT NRW-Drs.
18/5468, S. 2. Siehe dazu auch Kapitel 1: B. IV. und Kapitel 5: B. I1I. 7. b) dd).

2372 Vgl. Herold, Whistleblower, S. 34.

2373 Vgl. Chwolka/Oelrich, BFuP 4/2020, 445 (467); Schloussen, comply 3/2020, 56 (58). Siehe auch
Herold, Whistleblower, S.126, der auf das Forschungsdefizit in Deutschland aufmerksam macht und
vor einer Generalisierung internationaler Studienergebnisse aufgrund der kulturellen und rechtlichen
Unterschiede warnt. Zur rechtlichen Moglichkeit externer Pramien siehe etwa Granetzny/Krause, CCZ
2020, 29 (33£.); Pfeifle, Finanzielle Anreize fiir Whistleblower, S. 124 ff.

2374 Buchert, CCZ 2013, 144 (146); Schemmel/Ruhmannseder/Witzigmann, Hinweisgebersysteme, § 5,
Rn. 86.

2375 Siehe Kapitel 4: A. VIIL.

2376 Vgl. Buchert, CCZ 2013, 144 (146); Pittroff, Whistle-Blowing-Systeme, S.102; Schemmel/Ruhmannseder/
Witzigmann, Hinweisgebersysteme, § 5, Rn. 86.

2377 Vgl. Forst, EuZA 2020, 283 (291f.); Steinhauser/Kreis, EuZA 2021, 422 (434).
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1. Interne Meldestellen
a) Unionsrechtliche Regelungen
aa) Art. 26 Abs. 5 ZenVerwahrVO

Mangels spezifischer Vorgaben in Art. 26 Abs. 5 ZenVerwahrVO ist im HinSchG nur
zu erwahnen, dass Zentralverwahrer im Sinne des Art.2 Nr.1 i. V. m. Abschn. A
des Anhangs der ZenVerwahrVO unabhingig von ihrer Beschiftigtenanzahl interne
Meldestellen nach dem HinSchG einrichten bzw. vorhandene interne Meldestellen
entsprechend erweitern miissen. Hierfiir muss der Gesetzgeber Zentralverwahrer in
§12 Abs. 3 HinSchG aufnehmen und zumindest in der amtlichen Begriindung der
Novelle erwihnen, dass § 12 Abs. 3 HinSchG dahingehend auszulegen ist. AufSerdem
sollte in der Gesetzesbegriindung vermerkt werden, dass diese Ausnahme der Um-
setzung von Art.3 Abs. 1, 8 Abs. 4 i. V. m. Anhang Teil IT Buchst. A Nr. 1 Ziff. vii der
HinSchRL dient.

bb) Art. 24 Abs. 3 WertFinGeVO

Mangels spezifischer Vorgaben in Art.24 Abs. 3 WertFinGeVO ist im HinSchG nur
zu erwihnen, dass Gegenparteien im Sinne des Art. 3 Nr. 2 WertFinGeVO unabhén-
gig von ihrer Beschiftigtenanzahl interne Meldestellen nach dem HinSchG einrich-
ten bzw. vorhandene interne Meldestellen entsprechend erweitern missen. Hierfiir
ist zumindest in der amtlichen Begriindung des Anderungsgesetzes vorzusehen, dass
§12 Abs. 3 Nr. 5 HinSchG dahingehend auszulegen ist. Aufierdem sollte in der Geset-
zesbegriindung vermerkt werden, dass diese Ausnahme der Umsetzung von Art.3
Abs. 1, 8 Abs. 4 i. V. m. Anhang Teil IT Buchst. A Nr. 1 Ziff. ix der HinSchRL dient.

cc) Art. 14 Abs. 3 BenchmarkVO

Der Gesetzgeber sollte Administratoren im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Nr. 6 Benchmark-
VO in §12 Abs. 3 HinSchG aufnehmen und unter Verweis auf Art. 8 Abs.4 i. V. m.
Anhang Teil I Buchst. B Ziff. xiv HinSchRL unabhéngig von ihrer Beschiftigtenan-
zahl verpflichten, interne Meldestellen nach dem HinSchG einzurichten bzw. vor-
handene interne Meldestellen entsprechend zu erweitern.

dd) Art. 21 Abs. 2 GeldTransVO
Der Gesetzgeber sollte anstelle eines zusitzlichen bloflen Verweises in § 4 Abs.1

S.1 HinSchG klar im Gesetzestext benennen, dass interne Meldestellen von Zah-
lungsdienstleistern des Art. 3 Nr. 5 GeldTransVO entgegen den fakultativen Regelun-
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gen in §16 Abs.1 S.3 bis 5 HinSchG zum einen fiir sonstige natiirliche Personen
mit beruflichem Kontakt zum Beschiftigungsgeber erreichbar sein miissen und
zum anderen dazu verpflichtet sind, anonyme Meldungen zu ermdglichen und zu
bearbeiten. Die Regelung hinsichtlich der anonymen Meldemdglichkeit muss gewiss
nur aufgenommen werden, sofern sich der Gesetzgeber entgegen der erlduterten
Empfehlung?”® im Rahmen der Novelle nicht generell dazu entscheidet, eine solche
verpflichtend einzufiihren.

Das HinSchG muss die Zahlungsdienstleister im Sinne des Art. 3 Nr. 5 GeldTransVO
dariiber hinaus unabhingig von ihrer Beschiftigtenanzahl zur Einrichtung bzw.
Erweiterung der internen Meldestellen im Sinne des HinSchG verpflichten. Hierfiir
ist ein Verweis auf die Zahlungsdienstleister im Sinne des Art. 3 Nr. 5 GeldTransVO
in §12 Abs.3 HinSchG einzufiigen und zumindest in der amtlichen Begriindung
der Novelle zu vermerken, dass diese Regelung entsprechend auszulegen ist und der
Umsetzung von Art.3 Abs. 1, 8 Abs. 4 i. V. m. Anhang Teil II Buchst. A Nr.2 Ziff. ii
der HinSchRL dient.

ee) Art. 5 ZivLuftMeldVO

Der Gesetzgeber sollte den bloflen Verweis auf Art.4 und 5 ZivLuftMeldVO in
§4 Abs.1 S.1 Nr.9 HinSchG entfernen und anstelle dessen im Gesetzestext klar
benennen, dass das System der freiwilligen Meldungen aus Art.5 ZivLuftMeldVO
durch die Regelungen des HinSchG zum Meldeprozess*”®, zur Vertraulichkeit?380
und zum Schutz von hinweisgebender und gemeldeter Person?*® erganzt wird. Hier-
fiir muss das HinSchG die Organisationen im Sinne des Art. 2 Nr. 8 ZivLuftMeldVO
unabhingig von ihrer Beschiftigtenanzahl dazu verpflichten, ausnahmsweise zwei
interne Meldestellen zu implementieren: Eine Meldestelle muss den Anforderungen
der ZivLuftMeldVO und den zusitzlichen Vorgaben des HinSchG gerecht werden
und ist allein fiir sicherheitsbezogene Informationen im Sinne der ZivLuftMeldVO
zustandig; die andere interne Meldestelle muss den Vorgaben des HinSchG entspre-
chen und Meldungen im Sinne des sachlichen Anwendungsbereichs des HinSchG
entgegennehmen. Um diese Sonderregelung von den anderen Verweisen in §12
Abs. 3 HinSchG abzugrenzen, sollte § 12 Abs. 3 HinSchG unterteilt oder ein weiterer
Absatz in § 12 HinSchG eingefiigt werden. In der amtlichen Begriindung der Novelle
ist zu erwahnen, dass diese Regelung der Umsetzung von Art.3 Abs.1, 8 Abs.4
(analog) i. V. m. Anhang Teil II Buchst. B i, ErwG. 68 S. 2 der HinSchRL dient.

2378 Siehe Kapitel 5: B. I1L. 6.
2379 Siehe Kapitel 4: A. IV. L.
2380 Siehe Kapitel 4: A. V.
2381 Siehe Kapitel 4: A. VIL
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ff) Art.32 Abs. 3 MarktMissVO

Der Gesetzgeber sollte den Verweis auf Art. 32 MarktMissVO als vermeintlich spezi-
fische Norm zu internen Meldestellen in § 4 Abs. 1S.1Nr. 8 HinSchG entfernen.

b) Nationale Umsetzungsnormen
aa) § 25a Abs.18S.6 Nr. 3 KWG

Der Gesetzgeber sollte den Verweis auf § 25a Abs.1 S.6 Nr.3 KWG in §4 Abs.1
S.1 Nr.2 Alt. 1 HinSchG entfernen. Das HinSchG muss jedoch fordern, dass Kredit-
und Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne des § 1 Abs.1 S.1, Abs.1a S.1 KWG un-
abhingig von ihrer Beschiftigtenanzahl interne Meldestellen im Sinne des HinSchG
implementieren bzw. ihre interne Meldestelle entsprechend erweitern miissen. Dafiir
ist zumindest in der amtlichen Begriindung des Anderungsgesetzes vorzusehen,
dass §12 Abs.3 Nr.4 Alt.1 HinSchG dahingehend auszulegen ist. In der Geset-
zesbegriindung ist auflerdem anzufiihren, dass diese Ausnahme fiir Kredit- und
Finanzdienstleistungsinstitute der Umsetzung von Art.71 Abs.3 EigKapRL, Art. 32
Abs. 3 MarktMissVO, Art.73 Abs.2 FinMarktRL-1II, Art. 65 Abs.3 ZenVerwahrVO,
Art.28 Abs.4 PRIIP-VO und Art.41 Abs.4 der ProspektVO sowie Art.3 Abs.1,
8 Abs.4 i. V. m. Anhang Teil II Buchst. A Nr.1 Ziff. iv, v, vi, vii, viii und xi der
HinSchRL dient. Zudem wére in der amtlichen Begriindung zu erwéhnen, dass Kre-
dit- und Finanzdienstleistungsinstitute gegebenenfalls die Vorgaben des § 25b KWG
beachten missen, wenn sie Teile der internen Meldestelle im Sinne des § 14 Abs. 1
S.1Alt. 3 HinSchG an Drittanbieter auslagern.

Der redundante Verweis auf Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Sinne des
§2 Abs. 10 WpHG in § 12 Abs. 3 Nr. I HinSchG sollte entfernt werden. In der amtli-
chen Begriindung der Novelle sollte der Gesetzgeber klarstellen, dass die Pflicht der
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, bei denen es sich um Kredit- oder Finanz-
dienstleistungsinstitute handelt, von der Regelung in § 12 Abs. 3 Nr. 4 Alt. 1 HinSchG
erfasst ist.

Im Rahmen des § 9 Abs. 2 HinSchG sollte vermerkt werden, dass das Auskunfts- und
Priifungsrecht der BaFin gemaf3 § 44 Abs.1S.1und 2 KWG ebenso eine notwendige
und verhéltnisméflige Pflicht im Rahmen von Untersuchungen durch eine nationale
Behorde entsprechend des Art. 16 Abs. 2 HinSchRL darstellen kann.

Der Wortlaut des § 25a Abs.1 S.6 Nr.3 KWG sollte darauthin entfernt und durch
einen Verweis auf die interne Meldestelle des HinSchG und die generelle Imple-
mentierungspflicht von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute ersetzt werden.
So wiirde weiterhin klargestellt, dass eine interne Meldestelle Bestandteil einer ord-
nungsgeméfien Geschiftsorganisation im Sinne des § 25a Abs. 1S.1 KWG ist.
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bb) § 28 Abs.18S.2 Nr. 9 KAGB

Der Gesetzgeber sollte den Verweis auf §28 Abs.1 S.2 Nr.9 KAGB in §4 Abs.1
S.1 Nr.5 Alt.1 HinSchG entfernen. Das HinSchG muss Kapitalverwaltungsgesell-
schaften im Sinne des §17 Abs.1 S.1 KAGB jedoch unabhingig von ihrer Beschaf-
tigtenanzahl zur Einrichtung bzw. Erweiterung der internen Meldestellen im Sinne
des HinSchG verpflichten. Hierfiir ist zumindest in der amtlichen Begriindung der
Novelle zu vermerken, dass §12 Abs.3 Nr. 6 HinSchG dahingehend auszulegen ist
und dass diese Ausnahme fiir Kapitalverwaltungsgesellschaften die Regelungen in
Art. 32 Abs. 3 MarktMissVO, Art. 99d Abs.5 OGAW-RL, Art.28 Abs.4 PRIIP-VO
und Art. 41 Abs. 4 ProspektVO sowie Art.3 Abs.1, 8 Abs.4 i. V. m. Anhang Teil II
Buchst. A Nr.1 Ziff. i, iv, viii und xi der HinSchRL umsetzt. Daneben wire anzu-
fithren, dass Kapitalverwaltungsgesellschaften die Anforderungen des § 36 KAGB
beachten miissen, wenn sie Teile der internen Meldestelle im Sinne des § 14 Abs.1
S.1Alt. 3 HinSchG an Drittanbieter auslagern.

Der Wortlaut des §28 Abs.1 S.2 Nr.9 KAGB sollte darauthin entfernt und durch
einen Verweis auf die interne Meldestelle des HinSchG und die generelle Implemen-
tierungspflicht von Kapitalverwaltungsgesellschaften ersetzt werden. So wiirde wei-
terhin klargestellt, dass eine interne Meldestelle Bestandteil einer ordnungsgeméfien
Geschiftsorganisation im Sinne des § 28 Abs. 1S.1 KWG ist.

cc) § 68 Abs. 4 S.3 KAGB

Der Gesetzgeber sollte den Verweis auf § 68 Abs.4 S.3 KAGB in §4 Abs.1 S.1
Nr.5 Alt.2 HinSchG entfernen. Einer separaten Verpflichtung von Verwahrstellen
im Sinne des § 68 Abs. 2 KAGB bedarf es in § 12 Abs. 3 HinSchG nicht, da sie schon
von der Ausnahme fiir Kreditinstitute im Sinne des §1 Abs.1 S.1, Abs.1lb KWG
in §12 Abs.3 Nr.4 Alt.1 HinSchG erfasst sind.?*®? In der amtlichen Begriindung
der Novelle sollte jedoch erwahnt werden, dass die Ausnahme §12 Abs.3 Nr.4
Alt.1 HinSchG auch Verwahrstellen im Sinne des § 68 Abs.2 KAGB erfasst und
Verwahrstellen dadurch unabhéngig von ihrer Beschéftigtenanzahl eine interne Mel-
destelle im Sinne des HinSchG einrichten bzw. die vorhandene interne Meldestelle
entsprechend erweitern miissen. Es sollte vermerkt werden, dass diese Regelung
der Umsetzung von Art. 99d Abs.5 OGAW-RL sowie Art.3 Abs.1, 8 Abs.4 i. V. m.
Anhang Teil IT Buchst. A Nr. 1 Ziff. i der HinSchRL dient.

Der Wortlaut des § 68 Abs. 4 S. 3 KAGB sollte daraufhin entfernt und gegebenenfalls
durch einen Verweis auf die interne Meldestelle des HinSchG und die generelle

2382 Siehe Kapitel 4: B. 1. 4. a); Kapitel 4: D. II. 1. b) aa).
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Implementierungspflicht von Kreditinstituten ersetzt werden; der vorgeschlagene
Verweis in § 25a Abs. 1 S. 6 Nr. 3 KWG?8 wiirde jedoch ausreichen.

dd) § 119 Abs. 6 KAGB

Das HinSchG muss OGAW-Investmentaktiengesellschaften mit verdnderlichem Ka-
pital unabhingig von ihrer Beschaftigtenanzahl zur Einrichtung bzw. Erweiterung
der internen Meldestellen im Sinne des HinSchG verpflichten. Hierfiir muss der
Gesetzgeber OGAW-Investmentaktiengesellschaften mit verdnderlichem Kapital in
§12 Abs. 3 HinSchG aufnehmen und zumindest in der amtlichen Begriindung der
Novelle erwihnen, dass § 12 Abs. 3 HinSchG dahingehend auszulegen ist. Auflerdem
sollte in der Gesetzesbegriindung vermerkt werden, dass diese Ausnahme der Um-
setzung von Art.32 Abs.3 MarktMissVO, Art.99d Abs.5 OGAW-RL und Art. 41
Abs. 4 ProspektVO sowie Art. 3 Abs. 1, 8 Abs. 4 i. V. m. Anhang Teil II Buchst. A Nr. 1
Ziff. i, iv und xi der HinSchRL dient.

Sowohl der jetzige Wortlaut des § 119 Abs. 6 KAGB als auch ein moglicher Verweis
auf die internen Meldestellen des HinSchG in § 119 Abs. 6 KAGB wiren darauthin
entbehrlich - im Unterschied zu § 25a Abs.1 S.6 Nr.3 KWG und §28 Abs.1 S.2
Nr. 9 KAGB definiert § 119 Abs. 6 KAGB nicht die ordnungsgeméfie Geschiftsfiih-
rung einer OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit verdnderlichem Kapital. Die
Vorschrift des § 119 Abs. 6 KAGB sollte ersatzlos gestrichen werden.

ee) § 55b Abs. 2 S.2 Nr. 7 WPO i. V. m. §§ 40 und 59 BS WP/vBP

Der Gesetzgeber sollte den blofien Verweis auf §55b Abs.2 S.2 Nr.7 WPO in
§4 Abs.1S.1 Nr.7 HinSchG entfernen und anstelle dessen im Gesetzestext klar be-
nennen, dass interne Meldestellen von Wirtschaftspriifern und vereidigten Buchprii-
fern, die Abschlusspriifungen nach § 316 HGB durchfiihren, zusitzlich die Meldung
von Verstoflen gegen die entsprechenden Berufspflichten sowie die Meldung von
Ordnungswidrigkeiten innerhalb der Praxis ermdglichen miissen. Es ist jedoch zu
bevorzugen, die Meldung von Verst6flen gegen die Berufspflichten in § 2 Abs.1 Nr. 3
lit. s HinSch@G zu integrieren.?*®* Die Regelungen miissen gleichwohl nur aufgenom-
men werden, sofern sich der Gesetzgeber entgegen der erlduterten Empfehlung im
Rahmen der Novelle nicht generell dazu entscheidet, jegliche Rechtsverstéfie zum
Meldegegenstand zu erheben.23%

Daneben sollte die Regelung des § 40 BS WP/vBP ins HinSchG aufgenommen
werden. Auflerdem konnte der Gesetzgeber gegebenenfalls eine Meldepflicht im

2383 Siehe Kapitel 5: B. IV. 1. b) aa).
2384 Siehe dazu Kapitel 5: B. IV. 2. b) dd).
2385  Siehe Kapitel 5: B. IIL. 3.
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Sinne der Auslegung der Wirtschaftspriiferkammer auf Grundlage von § 55b Abs. 2
S.2 Nr.7 WPO i. V. m. §59 BS WP/vBP statuieren und die Beschiftigten dazu
verpflichten, Beschwerden und Vorwiirfe von Mandanten an die interne Meldestelle
weiterzugeben.

Das HinSchG muss Wirtschaftspriifer und vereidigte Buchpriifer im Sinne der §§1
Abs.18.1, 128 Abs.1 S.1 WPO, die Abschlusspriifungen nach § 316 HGB durchfiih-
ren, dariiber hinaus unabhéngig von ihrer Beschiftigtenanzahl zur Einrichtung
bzw. Erweiterung der internen Meldestellen im Sinne des HinSchG verpflichten.
Hierfiir ist ein Verweis auf diese Berufsgruppe in §12 Abs.3 HinSchG einzufiigen
und zumindest in der amtlichen Begriindung der Novelle zu vermerken, dass diese
Regelung entsprechend auszulegen ist und der Umsetzung von Art. 30e Abs.3 Ab-
PrifRL und Art.3 Abs. 1, 8 Abs. 4 i. V. m. Anhang Teil IT Buchst. A Nr.1 Ziff. iii der
HinSchRL dient.

Der Wortlaut des § 55b Abs.2 S.2 Nr.7 WPO sollte daraufthin entfernt und durch
einen Verweis auf die interne Meldestelle des HinSchG und die generelle Implemen-
tierungspflicht von Wirtschaftspriifern und vereidigten Buchpriifern, die Abschluss-
priffungen nach § 316 HGB durchfiithren, sowie gegebenenfalls auf die genannten
spezifischen Anforderungen ersetzt werden. So wiirde weiterhin klargestellt, dass
eine interne Meldestelle Bestandteil des internen Qualitdtssicherungssystems im
Sinne des § 55b Abs.1S.1 WPO ist.

f) § 5 Abs. 8 BorsG

Der Gesetzgeber sollte den bloflen Verweis auf § 5 Abs. 8 BorsG in §4 Abs.1 S.1
Nr. 6 Alt. 2 HinSchG entfernen und anstelle dessen im Gesetzestext klar benennen,
dass die internen Meldestellen von Bérsentrdgern im Sinne des BorsG zusitzlich die
Meldung von Verstoflen gegen borsenrechtliche Vorschriften ermdglichen miissen.
Die Regelung muss gewiss nur separat fiir die Borsentrager aufgenommen werden,
sofern sich der Gesetzgeber entgegen den erlduterten Empfehlungen im Rahmen der
Novelle nicht generell dazu entscheidet, jegliche Rechtsverstofie zum Meldegegen-
stand zu erheben?*® oder zumindest die Verstofle gegen borsenrechtliche Vorschrif-

ten in § 2 Abs. 1 HinSchG aufzunehmen?3%7,

Das HinSchG muss Bérsentrager im Sinne des BorsG dariiber hinaus unabhingig
von ihrer Beschiftigtenanzahl zur Einrichtung bzw. Erweiterung der internen Mel-
destellen im Sinne des HinSchG verpflichten. Hierfiir ist zumindest in der amtlichen
Begriindung der Novelle zu vermerken, dass § 12 Abs. 3 Nr. 3 HinSchG dahingehend
auszulegen ist und dass diese Ausnahme fiir Borsentréger die Regelungen in Art. 32

2386 Siehe Kapitel 5: B. IIL. 3.
2387 Siehe Kapitel 4: D.I1. 1. b) gg).
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Abs. 3 MarktMissVO, Art.73 Abs.2 FinMarktRL-II, Art.28 Abs.4 PRIIP-VO und
Art. 41 Abs.4 ProspektVO sowie Art.3 Abs.1, 8 Abs.4 i. V. m. Anhang Teil II
Buchst. A Nr. 1 Ziff. iv, vi, viii und xi der HinSchRL umsetzt. Daneben wire anzu-
fithren, dass Borsentréager gegebenenfalls die Vorgaben des § 5 Abs. 3 BorsG beach-
ten miissen, wenn sie Teile der internen Meldestelle im Sinne des §14 Abs.1 S.1
Alt. 3 HinSchG an Drittanbieter auslagern.

Der Wortlaut des § 5 Abs. 8 BorsG sollte daraufhin entfernt und durch einen Verweis
auf die interne Meldestelle des HinSchG und die generelle Implementierungspflicht
von Borsentragern sowie gegebenenfalls auf die genannten spezifischen Anforderun-
gen ersetzt werden. So wiirde weiterhin klargestellt, dass eine interne Meldestelle zu
den Pflichten des Borsentréagers im Sinne des § 5 BorsG zahlt.

gg) §23 Abs. 6 VAG

Der Gesetzgeber sollte den Verweis auf §23 Abs.6 VAG in §4 Abs.1 S.1
Nr. 4 HinSchG entfernen. Das HinSchG muss jedoch fordern, dass Versicherungs-
unternehmen im Sinne des §§1 Abs.1, 7 Nr.33 VAG unabhingig von ihrer Be-
schaftigtenanzahl interne Meldestellen im Sinne des HinSchG implementieren
bzw. ihre interne Meldestelle entsprechend erweitern miissen. Dafiir ist zumin-
dest in der amtlichen Begriindung des Anderungsgesetzes vorzusehen, dass § 12
Abs.3 Nr.7 HinSchG dahingehend auszulegen ist. In der Gesetzesbegriindung ist
auflerdem anzufiihren, dass diese Ausnahme fiir Versicherungsunternehmen der
Umsetzung von Art. 32 Abs.3 MarktMissVO, Art.28 Abs.4 PRIIP-VO und Art. 41
Abs. 4 ProspektVO sowie Art.3 Abs.1, 8 Abs.4 i. V. m. Anhang Teil II Buchst. A
Nr.1 Ziff. iv, viii und xi der HinSchRL dient. Zudem wire in der amtlichen Begriin-
dung zu erwihnen, dass Versicherungsunternehmen die Vorgaben des § 32 VAG
beachten mussen, wenn sie Teile der internen Meldestelle im Sinne des § 14 Abs. 1
S.1Alt. 3 HinSchG an Drittanbieter ausgliedern.

Der Wortlaut des § 23 Abs. 6 VAG sollte daraufhin entfernt und durch einen Verweis
auf die interne Meldestelle des HinSchG und die generelle Implementierungspflicht
von Versicherungsunternehmen ersetzt werden. So wiirde weiterhin klargestellt,
dass eine interne Meldestelle Bestandteil einer wirksamen und ordnungsgemafen
Geschiftsorganisation im Sinne des § 23 Abs.1S.1VAG ist.

hh) § 58 WpHG

Der Gesetzgeber sollte den Verweis auf § 58 WpHG in §4 Abs.1S.1 Nr. 3 HinSchG
entfernen. Das HinSchG muss jedoch fordern, dass Datenbereitstellungsdienste im
Sinne des § 2 Abs. 40 WpHG unabhingig von ihrer Beschiftigtenanzahl interne Mel-
destellen im Sinne des HinSchG implementieren bzw. ihre interne Meldestelle ent-

494



https://doi.org/10.5771/9783748966456-467
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

B. Empfehlungen fiir eine kohérente Regelung des nationalen Hinweisgeberschutzes

sprechend erweitern miissen. Dafiir ist zumindest in der amtlichen Begriindung des
Anderungsgesetzes vorzusehen, dass § 12 Abs. 3 Nr.2 HinSchG dahingehend auszu-
legen ist. In der Gesetzesbegriindung ist auflerdem anzufiihren, dass diese Ausnah-
me fiir Datenbereitstellungsdienste der Umsetzung von Art. 73 Abs. 2 FinMarktRL-
I, Art. 32 Abs. 3 MarktMissVO, Art. 28 Abs. 4 PRIIP-VO, Art. 41 Abs. 4 ProspektVO
sowie Art. 3 Abs. 1, 8 Abs. 4 i. V. m. Anhang Teil II Buchst. A Nr. 1 Ziff. iv, vi, viii und
xi der HinSchRL dient.

Der Wortlaut des § 58 WpHG sollte darauthin entfernt und durch einen Verweis auf
die interne Meldestelle des HinSchG und die generelle Implementierungspflicht von
Datenbereitstellungsdiensten ersetzt werden. So wiirde weiterhin klargestellt, dass
eine interne Meldestelle Bestandteil der Organisationspflichten von Datenbereitstel-
lungsdiensten im Sinne des Abschn. 10 des WpHG ist.

ii) § 13 Abs. 1 WpIG

Der Gesetzgeber sollte den Verweis auf §13 Abs.1 WpIG in §4 Abs.1 S.1 Nr.2
Alt. 2 HinSchG entfernen. Das HinSchG muss jedoch fordern, dass Wertpapierinsti-
tute im Sinne des § 2 Abs. 1 WpIG unabhingig von ihrer Beschaftigtenanzahl interne
Meldestellen im Sinne des HinSchG implementieren bzw. ihre interne Meldestelle
entsprechend erweitern miissen. Dafiir ist zumindest in der amtlichen Begriindung
des Anderungsgesetzes vorzusehen, dass § 12 Abs.3 Nr. 4 Alt. 2 HinSchG dahinge-
hend auszulegen ist. In der Gesetzesbegriindung ist auflerdem anzufithren, dass
diese Ausnahme fiir Wertpapierinstitute der Umsetzung von Art.22 Abs.2 Wert-
FirmRL sowie Art.3 Abs.1, 8 Abs.4 i. V. m. Art. 65 WertFirmRL, Anhang Teil II
Buchst. A Nr.1 Ziff. v der HinSchRL dient. Zudem wire in der amtlichen Be-
grindung zu erwéhnen, dass Wertpapierinstitute gegebenenfalls die Vorgaben des
§ 40 WpIG beachten miissen, wenn sie Teile der internen Meldestelle im Sinne des
§ 14 Abs.1S.1 Alt. 3 HinSchG an Drittanbieter auslagern.

Wie bereits erwdhnt, sollte der redundante Verweis auf Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen im Sinne des § 2 Abs. 10 WpHG in §12 Abs. 3 Nr.1 HinSchG entfernt
werden.?38® In der amtlichen Begriindung der Novelle sollte der Gesetzgeber zu-
satzlich klarstellen, dass die Pflicht der Wertpapierdienstleistungsunternehmen, bei
denen es sich um Wertpapierinstitute handelt, von der Regelung in § 12 Abs. 3 Nr. 4
Alt. 2 HinSchG erfasst ist.

Sowohl der jetzige Wortlaut des §13 Abs.1 WpIG als auch ein méglicher Verweis
auf die internen Meldestellen des HinSchG in § 13 Abs. 1 WpIG wiren daraufhin ent-
behrlich - im Unterschied zu § 25a Abs. 1 S. 6 Nr. 3 KWG definiert § 13 Abs.1 WpIG

2388 Siehe Kapitel 4: D. II. 1. b) bb).
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nicht die ordnungsgeméfle Geschiftsfiihrung eines Wertpapierinstituts. Die Vor-
schrift des § 13 Abs. 1 WpIG sollte ersatzlos gestrichen werden.

jj) § 6 Abs.5 GwG

Der Gesetzgeber sollte den bloflen Verweis auf §6 Abs.5 GwG in §4 Abs.1 S.1
Nr. 1 Alt. 1 HinSchG entfernen. Anstelle dessen sollte er im Gesetzestext klar benen-
nen, dass interne Meldestellen von Verpflichteten im Sinne des §2 Abs.1 GwG
entgegen den fakultativen Regelungen in §16 Abs.1 S.3 bis 5 HinSchG zum einen
fiir sonstige natiirliche Personen mit beruflichem Kontakt zum Beschaftigungsge-
ber erreichbar sein miissen und zum anderen dazu verpflichtet sind, anonyme
Meldungen zu ermdglichen und zu bearbeiten. Die Regelung hinsichtlich der ano-
nymen Meldemoglichkeit muss gewiss nur aufgenommen werden, sofern sich der
Gesetzgeber entgegen der erlduterten Empfehlung im Rahmen der Novelle nicht
generell dazu entscheidet, eine solche verpflichtend einzuftihren.?*®® Gleiches gilt
fiir die Beschwerdemoglichkeit aus Art. 61 Abs.3 UAbs. 3 S.1 GWRL-IV: Sofern der
Gesetzgeber eine solche Beschwerdemdglichkeit entgegen der erlduterten Empfeh-
lung??° nicht generell vorsieht, muss die Beschwerdemdglichkeit bei Repressalien
nach internen Meldungen als spezifische Regelung fiir Verpflichtete im Sinne des § 2
Abs.1 GwG im HinSchG aufgenommen werden.

Das HinSchG muss die Verpflichteten aus § 2 Abs.1 GwG dartiber hinaus unabhin-
gig von ihrer Beschiftigtenanzahl zur Einrichtung bzw. Erweiterung der internen
Meldestellen im Sinne des HinSchG verpflichten. Hierfiir ist ein Verweis auf die
Verpflichteten in § 12 Abs. 3 HinSchG einzufligen und zumindest in der amtlichen
Begriindung der Novelle zu vermerken, dass diese Regelung dahingehend auszule-
gen ist und der Umsetzung von Art. 61 Abs.3 GWRL-IV und Art.3 Abs.1, 8 Abs. 4
i. V. m. Anhang Teil IT Buchst. A Nr. 2 Ziff. i der HinSchRL dient.

Der Wortlaut des § 6 Abs. 5 GwG sollte darauthin entfernt und durch einen Verweis
auf die interne Meldestelle des HinSchG und die generelle Implementierungspflicht
von Verpflichteten im Sinne des §2 Abs.1 GwG sowie gegebenenfalls auf die
genannten spezifischen Anforderungen ersetzt werden. So wiirde weiterhin klarge-
stellt, dass eine interne Meldestelle Bestandteil der internen Sicherungsmafinahmen
im Sinne des § 6 GwG ist.

2389 Siehe Kapitel 5: B. IIL. 6.
2390 Siehe Kapitel 5: B. 1I1. 7. b) dd).
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kk) § 77 BDSG

Der Gesetzgeber sollte anstelle eines zusitzlichen blofien Verweises in § 4 Abs.1
S.1 HinSchG klar im Gesetzestext benennen, dass offentliche Stellen im Sinne
der §§2 Abs.1 und 2, 45 S.1 und 2 BDSG, die fir die Verhiitung, Ermittlung,
Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten
zustandig sind, zusatzlich die Meldung von Verstoflen gegen jegliche Datenschutz-
vorschriften ermdglichen miissen. Diese Regelung muss gleichwohl nur aufgenom-
men werden, sofern sich der Gesetzgeber entgegen der erlduterten Empfehlung
im Rahmen der Novelle nicht generell dazu entschlief3t, jegliche Rechtsverstofie
zum Meldegegenstand zu erheben.?®! Daneben missen die offentlichen Stellen
den meldeberechtigten Personenkreis zumindest fiir die Meldung von Verstéf3en
gegen Datenschutzvorschriften unbegrenzt 6ffnen, sodass es ausnahmsweise nicht
zwingend auf den beruflichen Zusammenhang im Sinne der §§1 Abs.1, 3 Abs.2
und 3 HinSchG ankommt.

In Anlehnung an den Rechtsgedanken von Art.8 Abs.4 HinSchRL sollte das
HinSchG die 6ffentlichen Stellen im Sinne der §§ 2 Abs. 1 und 2, 45 S.1und 2 BDSG
unabhingig von ihrer Beschiftigtenanzahl zur Einrichtung bzw. Erweiterung der
internen Meldestellen im Sinne des HinSch@G verpflichten und keinen Gebrauch von
der Ausnahmeregelung des Art. 8 Abs. 9 UAbs. 2 HinSchRL machen. Hierfiir ist ein
Verweis auf die 6ffentlichen Stellen in § 12 Abs. 3 HinSchG einzufiigen und zumin-
dest in der amtlichen Begriindung der Novelle zu vermerken, dass diese Regelung
dementsprechend auszulegen ist. Auflerdem ist zu erwéhnen, dass die Regelung der
Umsetzung von Art. 48 JI-RL dient und iiber Art. 3 Abs. 1 HinSchRL hinausgeht, da
die JI-RL nicht im Anhang der HinSchRL aufgefiihrt ist.

Der Wortlaut des § 77 BDSG und der entsprechenden Landesvorschriften sollte
darauthin entfernt und durch einen Verweis auf die interne Meldestelle des HinSchG
und die generelle Implementierungspflicht von 6ffentlichen Stellen im Sinne der
§§2 Abs.1 und 2, 45 S.1 und 2 BDSG sowie gegebenenfalls auf die genannten
spezifischen Anforderungen ersetzt werden. So wiirde weiterhin klargestellt, dass
eine interne Meldestelle Bestandteil der Pflichten von Verantwortlichen aus Teil 3
Kapitel 4 des BDSG ist.

11) §§ 127,128 SeeArbG

Der Gesetzgeber sollte den blofien Verweis auf die §§127, 128 SeeArbG in §4
Abs.1 S.1 Nr.10 HinSchG entfernen. Anstelle dessen sollte er im Gesetzestext

2391 Siehe Kapitel 5: B. IIL. 3.
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klar benennen, dass die internen Meldestellen von Reedern im Sinne des §4
Abs.1 SeeArbG zusitzlich die Meldung von Verstoflen gegen das SeeArbG sowie
von dhnlichen Benachteiligungen und ungerechten Behandlungen ermdglichen
miissen. Da der Meldegegenstand auch fiir das externe Meldeverfahren der §§ 127,
128 SeeArbG gilt, wire es denkbar, die Verstofle gegen das SeeArbG und entspre-
chende sonstige Benachteiligungen oder ungerechte Behandlungen sogar in §2
Abs.1 HinSchG aufzunehmen.?**? Die Regelung hinsichtlich der Verstofie gegen
das SeeArbG muss jedoch nur aufgenommen werden, sofern sich der Gesetzgeber
entgegen der erlduterten Empfehlung im Rahmen der Novelle nicht generell dazu
entscheidet, jegliche Rechtsverstofle zum Meldegegenstand zu erheben.?* Gleiches
gilt fir die Ernennung der unparteiischen Vertrauensperson, die Moglichkeit der
Begleitung durch eine weitere Vertrauensperson und die schriftliche Informations-
pflicht der Beschéftigungsgeber im Sinne des § 127 Abs. 2, 3 und 6 SeeArbG: Sofern
der Gesetzgeber diese Hilfsangebote entgegen der erlduterten Empfehlung?** nicht
generell vorsieht, miissen diese MafSnahmen als spezifische Regelungen fiir Reeder
im Sinne des § 4 Abs. 1 SeeArbG im HinSchG aufgenommen werden.

Das HinSchG sollte Reeder im Sinne des § 4 Abs. 1 SeeArbG dariiber hinaus unab-
hingig von ihrer Beschiftigtenanzahl zur Einrichtung bzw. Erweiterung der internen
Meldestellen im Sinne des HinSchG verpflichten. Hierfiir ist ein Verweis auf die
Reeder in § 12 Abs. 3 HinSchG einzufiigen und zumindest in der amtlichen Begriin-
dung der Novelle zu vermerken, dass diese Regelung dahingehend auszulegen ist.
Auflerdem ist zu erwéhnen, dass die Regelung sowohl der Umsetzung der Norm
A5.1.5 SeeArbU und des Anhangs Titel 5 SeeArbU-RL dient als auch iiber die Vorga-
ben des Art.3 Abs.1, 8 Abs.4 HinSchRL hinausgeht, da die SeeArbU-RL nicht im
Anhang der HinSchRL aufgefiihrt ist.

Sowohl der jetzige Wortlaut der §§ 127, 128 SeeArbG als auch ein moglicher Verweis
auf die internen Meldestellen des HinSchG in §§ 127, 128 SeeArbG wiren darauthin
entbehrlich - im Unterschied zu beispielsweise §25a Abs.1 S.6 Nr.3 KWG, §6
Abs.5 GwG oder § 77 BDSG sind §§ 127, 128 SeeArbG nicht Teil der ordnungsge-
maflen Geschiftsfiihrung, der Sicherungsmafinahmen oder sonstiger Pflichten von
Reedern. Die Vorschriften in §§ 127, 128 SeeArbG sollten ersatzlos gestrichen wer-

den 2395

2392 Siehe Kapitel 5: B. IV. 2. b) ff).
2393  Siehe Kapitel 5: B. IIL. 3.

2394 Siehe Kapitel 5: B. IIL. 7. b) dd).
2395  Siehe auch Kapitel 5: B. IV. 2. b) ff).
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2. Externe Meldestellen
a) Unionsrechtliche Regelungen

aa) Art. 5 ZivLuftMeldVO, §§ 7 und 9 LuftvVO

Wie bereits empfohlen,?3% sollte der Gesetzgeber den Verweis auf Art. 4 und 5 Ziv-

LuftMeldVO in § 4 Abs.1S.1Nr. 9 HinSchG entfernen. Gleiches gilt fiir den Verweis
auf die Rechtsverordnung, die aufgrund des § 32 Abs.1 S.1 Luftverkehrsgesetzes er-
lassen wurde. Anstelle dessen sollte der Gesetzgeber im Gesetzestext klar benennen,
dass die Verfahrens-2*7, Vertraulichkeits-2**® und Schutzregelungen?*? des HinSchG
das externe Meldeverfahren aus Art. 5 ZivLuftMeldVO ergédnzen. Die externe Melde-
stelle des LBA sollte — anders als grundsitzlich die anderen bereichsspezifischen ex-
ternen Meldestellen mit unionsrechtlichem Hintergrund - nicht im Gesetzestext des
HinSchG integriert werden, um die unterschiedlichen Zielrichtungen der Meldever-
fahren der ZivLuftMeldVO und des HinSchG sowie den spezifischen Meldeprozess
der ZivLuftMeldVO zu verdeutlichen.?4% In der amtlichen Begriindung der Novelle
ist zu erwidhnen, dass diese Regelung der Umsetzung von Art.3 Abs.1 i. V. m.
Anhang Teil I Buchst. B Nr. 1 Ziff. i der HinSchRL dient.

bb) Art. 32 Abs. 1 und 2 MarktMissVO

Der Gesetzgeber sollte den Verweis auf Art.32 MarktMissVO in §4 Abs.1 S.1
Nr. 8 HinSchG entfernen. Der unbegrenzte meldeberechtigte Personenkreis wird bei

den anderen Empfehlungen als spezifische Regelung der Umsetzungsvorschriften
bedacht.

b) Nationale Regelungen
aa) § 4d FinDAG und BaFinHwgebV

Der Gesetzgeber sollte die iibrig gebliebenen Vorgaben des §4d FinDAG im
HinSchG integrieren und auf den separaten § 4d FinDAG verzichten. Dementspre-
chend sollte der Gesetzgeber den Meldegegenstand des §4d Abs.1 S.1 FinDAG
in §2 Abs.1 Nr.5 HinSchG einfiigen und in § 21 S.1 Nr.1 HinSchG auf §2 Abs.1
Nr. 5 HinSchG verweisen. Die Konkretisierung des § 2 Abs.1 HinSchG ist jedoch

2396 Siehe Kapitel 5: B.IV. 1. a) ee).

2397 Siehe Kapitel 4: A, 1V. 2.

2398 Siehe Kapitel 4: A. V.

2399 Siehe Kapitel 4: A. VIL

2400  Siehe Kapitel 3: B. III. 1. g) und Kapitel 3: C. III. 1. g).
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nur notwendig, sofern sich der Gesetzgeber entgegen der erlduterten Empfehlung
im Rahmen der Novelle nicht generell dazu entscheidet, jegliche Rechtsverstofie
zum Meldegegenstand zu erheben und die Differenzierung in § 2 HinSchG aufzuge-
ben.?4% Sollte der Gesetzgeber der Empfehlung nachkommen, so ist die sachliche
Zustandigkeit der BaFin direkt in § 21 HinSchG klarzustellen.

Dariiber hinaus sollte der Gesetzgeber anstelle von § 21 S.2 HinSchG die Vorgaben
aus §4d Abs.1 S.2 und 3 FinDAG hinsichtlich der anonymen und englischspra-
chigen Meldeméglichkeit ins HinSchG iibertragen. Klarstellend zur anonymen Mel-
deméglichkeit sollte der Gesetzgeber den Wortlaut von §§7 Abs.2 S.5, 8 Abs.1
S.5 BaFinHwgebV hinzufiigen. Die Regelung hinsichtlich der anonymen Melde-
moglichkeit muss gewiss nur aufgenommen werden, sofern sich der Gesetzgeber
entgegen der erlduterten Empfehlung im Rahmen der Novelle nicht generell dazu

entscheidet, eine solche verpflichtend einzufiihren.?40?

Auferdem ist in §21 S.2 HinSchG-neu als spezifische Vorgabe zu erwahnen, dass
der meldeberechtigte Personenkreis unbegrenzt ist und sich entgegen §§1 Abs. 1, 27
Abs.1 S.1 HinSchG bei der BaFin nicht auf hinweisgebende Personen beschrénkt.
Eine solche Regelung ist nur notwendig, sofern der Gesetzgeber entgegen der erldu-
terten Empfehlung nicht generell einen unbegrenzten meldeberechtigten Personen-
kreis bei den externen Meldestellen in der Novelle einfiihrt.?403

Des Weiteren sollte der Gesetzgeber im Gesetzestext darauf hinweisen, dass
§ 4e FinDAG neben § 10 HinSchG tritt. Der Wortlaut des § 7 Abs. 1 BaFinHwgebV
sollte idealerweise in § 10 HinSchG integriert werden, damit er neben den Anfor-
derungen der DSGVO und des BDSG eine generelle deklaratorische Wirkung fiir
alle internen und externen Meldestellen entfaltet; notfalls kann die Regelung auch
separat fiir die BaFin im HinSchG aufgenommen oder in der BaFinHwgebV belassen
werden.

Sofern sich der Gesetzgeber bei der nachtriglichen Umsetzung von
Art. 14 HinSchRL fiir den unionsrechtlich vorgesehenen dreijahrigen Turnus ent-
scheidet, muss zugleich Art.12 MarktMiss-DFRL nachtréglich umgesetzt und
das zweijihrige Uberpriifungsintervall als spezifische Vorgabe fiir die BaFin § 21
S.2 HinSchG-neu erwahnt werden.

Daneben sollten die Vorgaben der §§2 Abs. 5, 7 Abs. 3, 8 Abs.2 BaFinHwgebV fiir
alle externen Meldestellen im HinSchG integriert werden; gegebenenfalls konnen sie
sich auch nur als spezifische Vorschriften auf die BaFin beziehen.

2401 Siehe Kapitel 5: B. IIL. 3.
2402  Siehe Kapitel 5: B. IIL. 6.
2403  Siehe Kapitel 5: B. IIL. 2.
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Das BMF sollte die BaFinHwgebV aufheben, sofern die genannten spezifischen
Normen ins HinSchG iibertragen werden. Notfalls ist die BaFinHwgebV zumindest
auf die spezifischen Normen zu reduzieren. Sollte die BaFinHwgebV fortbestehen,
kann die Verordnungsermichtigung aus §4d Abs.2 FInDAG dem § 41 HinSchG
hinzugefiigt werden.

Der Gesetzgeber sollte in der amtlichen Begriindung der Novelle erldutern,
dass die Regelungen zur externen Meldestelle der BaFin zugleich Art.65 Abs.1
und 2 ZenVerwahrVO, Art.24 Abs.1 und 2 WertFinGeVO, Art.28 Abs.1 und 2
PRIIP-VO und Art.41 Abs.1 und 2 ProspektVO Rechnung tragen sowie Art.71
Abs.1 und 2 EigKapRL, Art.32 Abs.1, 2 und 5 MarktMissVO i. V. m. Markt-
Miss-DFRL, Art.73 Abs.1 FinMarktRL-II, Art.99d Abs.1, 2 und 4 OGAW-RL,
Art. 35 VersVertrRL, Art.22 Abs.1 WertFirmRL und Art.3 Abs.1 i. V. m. Anhang
Teil IT Buchst. A Nr. 1 Ziff. i, iv, v, vi, vii, viii, ix, x und xi HinSchRL umsetzen.

bb) § 3b BorsG

Der Gesetzgeber sollte den bloflen Verweis auf § 3b BorsG in §4 Abs.1 S.1 Nr. 6
Alt.1 HinSchG entfernen. Anstelle dessen sollte er in § 23 HinSchG-neu unter der
Uberschrift ,,Borsenaufsichtsbehorden als externe Meldestellen klarstellen, dass die
externen Meldestellen der Borsenaufsichtsbehorden ebenfalls externe Meldestellen
im Sinne des HinSchG sind. Am Vorbild der Regelungen zur BaFin und zum
BKartA in §§21, 22 i. V. m. §2 Abs. 1 HinSchG ist der Meldegegenstand aus § 3b
Abs.1 S.1 BorsG in §2 Abs.1 HinSchG zu iibertragen und ein entsprechender
Verweis in § 23 HinSchG-neu auf die neue Regelung aufzunehmen. Die Konkretisie-
rung des § 2 Abs. 1 HinSchG ist jedoch nur notwendig, sofern sich der Gesetzgeber
entgegen der erlduterten Empfehlung im Rahmen der Novelle nicht generell dazu
entscheidet, jegliche Rechtsverstofie zum Meldegegenstand zu erheben und die Dif-
ferenzierung in § 2 HinSchG aufzugeben.?*%* Sollte der Gesetzgeber der Empfehlung
nachkommen, so ist die sachliche Zustédndigkeit der Borsenaufsichtsbehorden direkt
in § 23 HinSchG-neu klarzustellen.

Dariiber hinaus sollte der Gesetzgeber die anonyme Meldemdglichkeit aus § 3b
Abs. 1 8.2 BorsG in § 23 HinSchG-neu iibernehmen. Die anonyme Meldemdglich-
keit muss als spezifische Vorgabe gewiss nur aufgenommen werden, sofern sich der
Gesetzgeber entgegen der erlduterten Empfehlung im Rahmen der Novelle nicht
generell dazu entscheidet, eine solche verpflichtend einzufithren.?4%> Gleiches gilt
fiir den unbegrenzten meldeberechtigten Personenkreis, der sich bei den Borsenauf-
sichtsbehorden entgegen §§ 1 Abs. 1, 27 Abs. 1 S. 1 HinSchG nicht auf hinweisgebende

2404 Siehe Kapitel 5: B. IIL. 3.
2405  Siehe Kapitel 5: B. IIL. 6.
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Personen beschrankt.?*%® Aulerdem sollte der Gesetzgeber im Gesetzestext darauf
hinweisen, dass § 22b BorsG neben § 10 HinSchG tritt.

Die Vorschrift des § 3b BorsG sollte darauthin entfernt werden. In der amtlichen
Begriindung sollte der Gesetzgeber erldutern, dass die Regelungen zu den externen
Meldestellen der Borsenaufsichtsbehorden Art. 24 Abs. 1 und 2 WertFinGeVO Rech-
nung tragen sowie Art.73 Abs.1 FinMarktRL-II und Art.3 Abs.1i. V. m. Anhang
Teil 1T Buchst. A Nr. 1 Ziff. vi und ix HinSchRL umsetzen.

cc) §34d Abs. 12 GewO

Der Gesetzgeber sollte in einem § 24 HinSchG-neu unter der Uberschrift ,,Indust-
rie- und Handelskammern als externe Meldestellen® klarstellen, dass die externen
Meldestellen der THK ebenfalls externe Meldestellen im Sinne des HinSchG sind.
Am Vorbild der Rege-lungen zur BaFin und zum BKartA in §§21, 22 i. V. m. §2
Abs.1 HinSchG ist der Meldegegenstand aus § 34d Abs.1 S.1 GewO in §2 Abs.1
HinSchG zu iibertragen und ein entsprechender Verweis in § 24 HinSchG-neu auf
die neue Regelung aufzunehmen. Die Konkretisierung des § 2 Abs.1 HinSchG ist
jedoch nur notwendig, sofern sich der Gesetzgeber entgegen der erlduterten Emp-
fehlung im Rahmen der Novelle nicht generell dazu entscheidet, jegliche Rechtsver-
stofle zum Meldegegenstand zu erheben und die Differenzierung in §2 HinSchG
aufzugeben.?%” Sollte der Gesetzgeber der Empfehlung nachkommen, so ist die
sachliche Zusténdigkeit der IHK direkt in § 24 HinSchG-neu klarzustellen.

Dariiber hinaus sollte der Gesetzgeber die anonyme Meldemdglichkeit aus § 34d
Abs. 12 S.2 GewO in § 24 HinSchG-neu tibernehmen. Die anonyme Meldemdglich-
keit muss als spezifische Vorgabe gewiss nur aufgenommen werden, sofern sich der
Gesetzgeber entgegen der erlduterten Empfehlung im Rahmen der Novelle nicht
generell dazu entscheidet, eine solche verpflichtend einzufithren.?4%® Gleiches gilt fir
den unbegrenzten meldeberechtigten Personenkreis, der sich bei den IHK entgegen
§§ 1 Abs. 1,27 Abs. 1S.1 HinSchG nicht auf hinweisgebende Personen beschrinkt.?4%?

Die Vorschrift des §34d Abs.12 GewO sollte darauthin entfernt werden. In der
amtlichen Begriindung sollte der Gesetzgeber erldutern, dass die Regelungen zu den
externen Meldestellen der IHK Art. 35 VersVertrRL und Art. 3 Abs.11i. V. m. Anhang
Teil I Buchst. A Nr. 1 Ziff. x der HinSchRL umsetzen.

2406 Siehe Kapitel 5: B. I1L. 2.
2407  Siehe Kapitel 5: B. IIL. 3.
2408  Siehe Kapitel 5: B. IIL. 6.
2409  Siehe Kapitel 5: B. IIL. 2.
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Sollte der Gesetzgeber nicht den genannten Empfehlungen entsprechen und an der
Regelung in § 34d Abs. 12 GewO festhalten, so sollte er zumindest in § 34d Abs. 12
S.4 GewO den Verweis auf Abschn. 3 des HinSchG entfernen.

dd) WPO

Um sowohl Art. 30e Abs. 1 und 2 AbPriifRL als auch Art. 2 Abs.1lit. a Ziff. ii i. V. m.
Anhang Teil IT Buchst. A Nr.1 Ziff. iii der HinSchRL nachtréglich vollstindig umzu-
setzen, sollte der Gesetzgeber den Meldegegenstand des § 55b Abs. 2 S.2 Nr.7 WPO
hinsichtlich der Verstof3e gegen die Berufspflichten von Wirtschaftspriifern und ver-
eidigten Buchpriifern, die Abschlusspriifungen nach § 316 HGB durchfiihren, in § 2
Abs.1 Nr.3 lit. s HinSchG aufnehmen.?#® Die Regelung ist jedoch nur notwendig,
sofern sich der Gesetzgeber entgegen der erlduterten Empfehlung im Rahmen der
Novelle nicht generell dazu entscheidet, jegliche Rechtsverstofle zum Meldegegen-

stand zu erheben und die Differenzierung in § 2 HinSchG aufzugeben 24!

ee) § 53 GwG

Der Gesetzgeber sollte den bloflen Verweis auf §53 GwG in §4 Abs.1 S.1 Nr.1
Alt. 2 HinSchG entfernen. Anstelle dessen sollte er in § 25 HinSchG-neu unter der
Uberschrift ,,Aufsichtsbeh6érden im Sinne des § 50 GwG als externe Meldestellen®
Klarstellen, dass die externen Meldestellen der Aufsichtsbehorden aus § 50 GwG
ebenfalls externe Meldestellen im Sinne des HinSchG sind. Am Vorbild der Rege-
lungen zur BaFin und zum BKartA in §§ 21, 22 HinSchG ist in § 25 HinSchG-neu
hinsichtlich des Meldegegenstandes auf § 2 Abs. 1 Nr. 3 lit. a HinSchG zu verweisen.
In §21 S.1 Nr. 2 lit.a HinSchG sollte darauthin ein Verweis auf § 25 HinSchG-neu
aufgenommen werden, um zu verdeutlichen, dass die BaFin zugleich Aufsichtsbe-
horde im Sinne des §50 GwG ist. Sofern sich der Gesetzgeber entsprechend der
erlauterten Empfehlung im Rahmen der Novelle dazu entscheidet, jegliche Rechts-
verstofSe zum Meldegegenstand zu erheben und die Differenzierung in § 2 HinSchG
aufzugeben, 2 ist die sachliche Zustindigkeit der Aufsichtsbehérden direkt in
§ 25 HinSchG-neu klarzustellen.

Dariiber hinaus sollte der Gesetzgeber die anonyme Meldemdglichkeit aus §53
Abs.1S.3 GwG in § 25 HinSchG-neu iibernehmen. Die anonyme Meldemdglichkeit
muss als spezifische Vorgabe gewiss nur aufgenommen werden, sofern sich der
Gesetzgeber entgegen der erlduterten Empfehlung im Rahmen der Novelle nicht

2410 Siehe dazu Kapitel 5: B.IV. 1. b) ee).
2411 Siehe Kapitel 5: B. IIL. 3.
2412  Siehe Kapitel 5: B. IIL. 3.
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generell dazu entscheidet, eine solche verpflichtend einzuftihren.?*"® Gleiches gilt fir
die Beschwerdemaglichkeit aus § 53 Abs. 5a S.1 und 3 GwG*** und den unbegrenz-
ten meldeberechtigten Personenkreis, der sich bei den Aufsichtsbehérden entgegen
§§1Abs. 1,27 Abs. 1.1 HinSchG nicht auf hinweisgebende Personen beschrankt?#.
Auflerdem sollte der Gesetzgeber im Gesetzestext darauf hinweisen, dass § 5la GwG
neben § 10 HinSchG tritt.

Die Vorschrift des §53 GwG sollte darauthin entfernt werden. In der amtlichen
Begriindung sollte der Gesetzgeber erldutern, dass die Regelungen zu den externen
Meldestellen der Aufsichtsbehorden Art. 61 Abs. 1, 2 und 3 UAbs. 2 und 3 GwRL-IV
sowie Art. 3 Abs. 1 i. V. m. Anhang Teil II Buchst. A Nr. 2 Ziff. i und ii HinSchRL um-
setzen und Art. 21 Abs. 1 GeldTransVO Rechnung tragen.

ff) §§ 127, 128 SeeArbG

2416 sollte das externe Meldeverfahren der

Entgegen der Meinung des Gesetzgebers
BG Verkehr im Rahmen der Flaggenstaatkontrolle nicht vom HinSchG unberiihrt
bleiben, da der geringe Anteil spezifischer Regelungen mithilfe von Sondervorschrif-
ten mit dem HinSchG vereinbar ist. Nur so kann ein moglichst weitgehend einheitli-

cher Schutz von hinweisgebenden Personen erzielt werden.

Wie bereits empfohlen,?*” sollte der Gesetzgeber den bloflen Verweis auf die §§ 127,
128 SeeArbG in § 4 Abs.1S.1 Nr.10 HinSchG entfernen. Anstelle dessen sollte er in
einem § 26 HinSchG-neu unter der Uberschrift ,Berufsgenossenschaft Verkehrswirt-
schaft Post-Logistik Telekommunikation als externe Meldestelle” klarstellen, dass die
BG Verkehr ebenfalls eine externe Meldestelle im Sinne des HinSchG ist und fiir
die Flaggenstaatkontrolle zustandig ist. Am Vorbild der Regelungen zur BaFin und
zum BKartA in §§21, 22 i. V. m. § 2 Abs.1 HinSchG sind die Verstof3e gegen das
SeeArbG und die dhnlichen Benachteiligungen und ungerechten Behandlungen aus
§§ 127 Abs. 1 SeeArbG in § 2 Abs. 1 HinSchG zu iibertragen.?#® Da der Gesetzgeber in
§2 Abs.1 Nr.10 HinSchG selbst in Form der verfassungsfeindlichen Auferungen
einen Meldegegenstand auflerhalb des Verstoflbegriffs vorsieht, ! wire die aty-
pische Regelung hinsichtlich der Benachteiligungen und ungerechten Behandlungen
in § 2 Abs. 1 HinSchG unschadlich. Darauthin ist ein Verweis auf die entsprechende
Regelung in § 2 Abs. 1 HinSchG in § 26 HinSchG-neu aufzunehmen. Sofern sich der

2413  Siehe Kapitel 5: B. IIL. 6.

2414 Siehe Kapitel 5: B. 1I1. 7. b) dd).

2415  Siehe Kapitel 5: B. IIL. 2.

2416 BT-Drs. 20/3442, S.59.

2417  Siehe Kapitel 5: B. IV. L. b) 1I).

2418 Siehe Kapitel 5: B. IV. 1. b) 1I).

2419 Zur Kritik an der Regelung siehe Kapitel 4: A. II1. 1. ¢) und Kapitel 5: B. IIL 3.
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Gesetzgeber entsprechend der erlauterten Empfehlung im Rahmen der Novelle dazu
entscheidet, jegliche Rechtsverstofe zum Meldegegenstand zu erheben und die Dif-
ferenzierung in § 2 HinSchG aufzugeben,?#? ist die sachliche Zustdndigkeit der BG
Verkehr direkt in § 26 HinSchG-neu klarzustellen. Die Meldung von entsprechenden
Benachteiligungen und ungerechten Behandlungen wire in diesem Fall dennoch als
spezifische Regelung im Rahmen der Zustiandigkeit separat aufzunehmen.

Dariiber hinaus sollte der Gesetzgeber zumindest in der amtlichen Begriindung der
Novelle beziiglich § 29 HinSchG konkretisieren, dass der BG Verkehr im Rahmen
der Folgemafinahmen dieselben Mafinahmen wie bei der Flaggenkontrolle nach
§ 143 SeeArbG zustehen. Eine dhnliche Konkretisierung sollte zumindest in der amt-
lichen Begriindung zu §§ 29 Abs. 1 S.1, 30 HinSchG erfolgen, indem der Gesetzgeber
auf die Moglichkeit der Zusammenarbeit der BG Verkehr mit anerkannten Organi-
sationen und sachverstindigen Personen aus §128 Abs.8 S.1 SeeArbG verweist.
Auch sollte zumindest in der amtlichen Begriindung zu § 9 Abs. 1 Nr. 2 HinSchG er-
wihnt werden, dass eine entsprechende Anordnung insbesondere im Sinne des § 128
Abs. 5 S.3 SeeArbG aufgrund einer konkreten Gefahr fiir Leben und Gesundheit
von Menschen oder ein Schiff oder die Ladung notwendig sein kann. Als spezifische
Norm muss im HinSchG die Kostentragungspflicht des Reeders aus §128 Abs. 8
S.2 SeeArbG aufgenommen werden.

Die §§127, 128 SeeArbG sollten darauthin entfernt werden. In der amtlichen Be-
griindung sollte der Gesetzgeber erldutern, dass die Regelungen zu der externen
Meldestelle der BG Verkehr Art. 5 SeeArbU-FlagStaatRL sowie Art.3 Abs.11. V. m.
Anhang Teil IT Buchst. B Nr. 1 Ziff. ii HinSchRL umsetzen.

gg) §§ 5 Abs. 1, 11 Abs. 1, 14 Abs. 11. V. m. Anlage Abschn. D Nr. 8 SchSG i. V. m.
Art. 18, 18a HafStaatKonRL i. V. m. § 139 SeeArbG

Der Gesetzgeber sollte den bloflen Verweis auf § 14 Abs.11. V. m. Anlage Abschn. D
Nr. 8 SchSG sowie die aufgrund der §§ 9, 9a und 9c SeeAufgG erlassenen Rechtsver-
ordnungen in §4 Abs.1 S.1 Nr.11 HinSchG entfernen. Anstelle dessen sollte der
Gesetzgeber in einem weiteren Absatz des § 26 HinSchG-neu?*?! Klarstellen, dass die
Verfahrens-2422, Vertraulichkeits-?4?> und Schutzregelungen®*?* des HinSchG das
externe Meldeverfahren der Hafenstaatkontrolle der BG Verkehr aus §§ 5 Abs. 1, 11
Abs.1, 14 Abs.1 i. V. m. Anlage Abschn.D Nr.8 SchSG i. V. m. Art.18,
18a HafStaatKonRL i. V. m. §139 SeeArbG erginzen, sofern es die Kollision der

2420 Siehe Kapitel 5: B. IIL. 3.

2421 Siehe Kapitel 5: B. IV. 2. b) ff).
2422 Siehe Kapitel 4: A. IV. 2.

2423 Siehe Kapitel 4: A. V.

2424 Siehe Kapitel 4: A. VIL

505



https://doi.org/10.5771/9783748966456-467
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Kapitel 5: Schlussfolgerungen fiir die kiinftige Gesetzgebung

Rechtsordnungen von Hafen- und Flaggenstaat zuldsst. Die externe Meldestelle der BG

Verkehr im Rahmen der Hafenstaatkontrolle?4

sollte — anders als grundsatzlich die
anderen bereichsspezifischen externen Meldestellen mit unionsrechtlichem Hinter-
grund - nicht im Gesetzestext des HinSchG integriert werden, um das spezifische
landeriibergreifende Zusammenspiel von Hafenstaat, Flaggenstaat und dem General-
direktor des Internationalen Arbeitsamts zu verdeutlichen.?*?® In der amtlichen
Begriindung der Novelle ist zu erwihnen, dass diese Regelung der Umsetzung von

Art. 3 Abs. 1i. V.m. Anhang Teil IT Buchst. B Nr. 1 Ziff. iii der HinSchRL dient.

Dennoch ist zu empfehlen, das externe Meldeverfahren aus §§5 Abs.1, 11 Abs.1,
14 Abs.1 i. V. m. Anlage Abschn.D Nr.8 SchSG i. V. m. Art.18, 18a HafStaat-
KonRL i. V. m. § 139 SeeArbG einheitlich und tibersichtlich in einer Norm im SchSG
oder SeeArbG zu regeln.

hh) § 61 OffshoreBergV

Der Gesetzgeber sollte den bloflen Verweis auf die Rechtsverordnung in § 4 Abs.1
S.1 Nr. 12 HinSchG entfernen. Anstelle dessen sollte er in einem § 27 HinSchG-neu
die zustdndige Behérde im Sinne des § 61 OffshoreBergV nennen und klarstellen,
dass diese Behorde eine externe Meldestelle im Sinne des HinSchG darstellt. Am
Vorbild der Regelungen zur BaFin und zum BKartA in §§21, 22 i. V. m. §2
Abs. 1 HinSchG sind die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Umweltschut-
zes im Zusammenhang mit Offshore-Erd6l- und Erdgasaktivititen aus § 61 Abs.1
S.1 OffshoreBergV in § 2 Abs. 1 HinSchG zu iibertragen. Da der Gesetzgeber in § 2
Abs. 1 Nr. 10 HinSchG selbst in Form der verfassungsfeindlichen Auflerungen einen
Meldegegenstand auflerhalb des VerstoB8begriffs vorsieht,?#?” wire die atypische Re-
gelung hinsichtlich der Bedenken in §2 Abs.1 HinSchG unschédlich. Darauthin
ist in § 27 HinSchG-neu ein Verweis auf die neue Regelung in §2 Abs.1 HinSchG
aufzunehmen.

Dariiber hinaus sollte der Gesetzgeber in Abgrenzung zu §1 Abs.1, 27 Abs.1
S.1 HinSchG den unbegrenzten meldeberechtigten Personenkreis aus Art. 22 Abs. 1
lit.a OffSichRL in §27 HinSchG-neu aufnehmen. Diese Regelung muss als spe-
zifische Vorgabe jedoch nur aufgenommen werden, sofern sich der Gesetzgeber
entgegen der erlduterten Empfehlung im Rahmen der Novelle nicht generell dazu
entscheidet, den meldeberechtigten Personenkreis bei den externen Meldestellen

nicht zu begrenzen 24?8

2425 Zur Flaggenstaatkontrolle siehe Kapitel 5: B. IV. 2. b) ff).

2426  Siehe Kapitel 3: C. III. 3. ¢) und Kapitel 4: C. IIL. 2. ) bb).

2427  Zur Kritik an der Regelung siehe Kapitel 4: A. II1. 1. ¢) und Kapitel 5: B. IIL 3.
2428 Siehe Kapitel 5: B. IIL. 2.
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Die Vorschrift des § 61 OffshoreBergV sollte daraufthin entfernt werden. In der
amtlichen Begriindung sollte der Gesetzgeber erldutern, dass die genannten
Regelungen Art.22 OffSichRL und Art.3 Abs.1i. V. m. Anhang Teil IT Buchst.C
Ziff. 1 HinSchRL umsetzen.

ii) § 5 Abs. 1 Nr. 3 AVV RUb i. V. m. Art. 140 KontrollVO

Entgegen der Meinung des Gesetzgebers?*?® sollte das externe Meldeverfahren der

zustindigen Behorden im Sinne des § 5 Abs.1 Nr.3 AVV RUDb nicht selbststindig
neben dem HinSchG bestehen. Schliefilich sind die Regelungen des Art.140 Kon-
trollVO trotz der Nennung in Anhang Teil I der HinSchRL mit den {ibrigen be-
reichsspezifischen Regelungen vergleichbar und mit dem HinSchG vereinbar.

Der Gesetzgeber sollte in einem § 28 HinSchG-neu die moglichen zustiandigen Be-
hérden im Sinne des § 5 Abs.1 Nr. 3 AVV RUD auflisten und klarstellen, dass diese
Behorden externe Meldestellen im Sinne des HinSchG darstellen. Am Vorbild der
Regelungen zur BaFin und zum BKartA in §§ 21, 22 HinSchG ist in § 28 HinSchG-
neu hinsichtlich des Meldegegenstandes auf § 2 Abs. 1 Nr. 3 lit. k HinSchG zu verwei-
sen. Sofern sich der Gesetzgeber entsprechend der erlduterten Empfehlung im Rah-
men der Novelle dazu entscheidet, jegliche Rechtsverstofie zum Meldegegenstand zu
erheben und die Differenzierung in § 2 HinSchG aufzugeben,?*3? ist die sachliche
Zustindigkeit direkt in § 28 HinSchG-neu klarzustellen.

Dariiber hinaus sollte der Gesetzgeber in Abgrenzung zu §1 Abs.1, 27 Abs.1
S.1 HinSchG den unbegrenzten meldeberechtigten Personenkreis aus Art. 140 Kon-
trollVO in § 28 HinSchG-neu aufnehmen. Diese Regelung muss als spezifische Vor-
gabe jedoch nur genannt werden, sofern sich der Gesetzgeber entgegen der erlauter-
ten Empfehlung im Rahmen der Novelle nicht generell dazu entscheidet, den melde-
berechtigten Personenkreis bei den externen Meldestellen nicht zu begrenzen.?*3! In
Abgrenzung zu §§1 Abs.1, 33 Abs.1 HinSchG ist in § 28 HinSchG-neu auflerdem
als spezifische Regelung zu erwéhnen, dass der unbegrenzte meldeberechtigte Perso-
nenkreis auch von den Schutzvorschriften profitiert. Als spezifische Anforderung an
den Meldeprozess der zustindigen Behorden ist das Qualitditsmanagement-System
aus § 5 Abs. 1 Nr. 3 AVV RUb in § 28 HinSchG-neu aufzunehmen.

Der Verweis auf Art.140 KontrollVO in § 5 Abs.1 Nr.3 AVV RUD sollte darauthin
entfernt werden. In der amtlichen Begriindung sollte der Gesetzgeber erldutern,
dass die genannten Regelungen Art. 140 KontrollVO wegen des richtliniendhnlichen
Charakters umsetzen und dass er sich trotz der Stellung der KontrollVO im Anhang

2429 BT-Drs. 20/3442, S. 67.
2430 Siehe Kapitel 5: B. IIL. 3.
2431 Siehe Kapitel 5: B. IIL. 2.
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Teil I Buchst. G Nr. 3 der HinSchRL fiir eine Anwendung des Konkurrenzverhiltnis-
ses des Art. 3 Abs. 1 HinSchRL entschieden hat.

V. Zwischenergebnis

Der deutsche Gesetzgeber muss die unionsrechtswidrigen Regelungen beheben und
die fehlenden unionsrechtlich geforderten Regelungen schaffen.

Dariiber hinaus sollte der deutsche Gesetzgeber ein einheitliches Gesetz anstreben,
das die Vorgaben des HinSchG mit den spezifischen Vorgaben der bereichsspezi-
fischen Regelungen miteinander kombiniert. So kann es dem deutschen Gesetz-
geber auch gelingen, das Konkurrenzverhaltnis zwischen dem HinSchG und den
bereichsspezifischen Unions- bzw. Umsetzungsvorschriften zu korrigieren. Hierfiir
sollten die wenigen spezifischen Vorgaben der bereichsspezifischen Unions- und
Umsetzungsvorschriften nach Moglichkeit im HinSchG integriert werden. Dadurch
wiirden auch die bereichsspezifischen externen Meldestellen in das externe Mel-
deverfahren des HinSchG integriert. Die unionsrechtlichen Grundlagen der ver-
schiedenen Umsetzungsregelungen sind in der Gesetzesbegriindung detailliert zu
nennen, damit die unionsrechtskonforme Auslegung erleichtert wird. Die tiberfliis-
sigen bereichsspezifischen Umsetzungsvorschriften sollte der deutsche Gesetzgeber
daraufthin im Sinne der Rechtsbereinigung entfernen. Zudem sollte der deutsche
Gesetzgeber eine Harmonisierung mit dem noch zu schaffenden Verbandssanktio-
nengesetz anstreben, indem er die unternehmensinternen Untersuchungen mit den
entsprechenden Rechten der gemeldeten Person regelt und an den Hinweisgeber-
schutz anpasst.

Ein einheitliches Gesetz erfordert auch eine einheitliche Terminologie, weswegen
im Sinne des Handbuchs der Rechtsformlichkeit des BM]J die einheitlichen, deutsch-
sprachigen und geschlechtsneutralen Termini meldende Person, gemeldete Person,
Verstof3, melden, Verstoflimeldung, (interne und externe) Meldestelle, Meldeberech-
tigung, Meldegegenstand, Meldeprozess, Meldekanal und EU-VerstofSmelderichtli-
nie vorgeschlagen werden.

Damit moglichst viele Meldungen vom sachlichen Anwendungsbereich des
HinSchG umfasst sind und hinweisgebende Personen nicht auf die allgemeinen
Kriterien der Rechtsprechung ,zuriickfallen’, sollte sich der sachliche Anwendungs-
bereich auf alle Verstofle gegen Rechtsnormen im Sinne des Art. 2 EGBGB beziehen.
Zudem sollten hinweisgebende Personen getreu dem Koalitionsvertrag der Ampel-
koalition auch sonstiges Fehlverhalten melden diirfen, wenn dessen Aufdeckung
im besonderen 6ffentlichen Interesse ist. Die Moglichkeit der Meldung verfassungs-
feindlicher Auferungen von Beamten sollte hingegen entfernt werden. Daneben
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sollte ein Bundestransparenzbeauftragter geschaffen werden, der die Einstufung von
Verschlusssachen kontrolliert.

Zum Schutz der hinweisgebenden Person sollte der deutsche Gesetzgeber insbeson-
dere erwigen, eine weitere externe Meldestelle bei der Staatsanwaltschaft anzusie-
deln. Daneben sollte er sowohl interne als auch externe Meldestellen verpflichten,
anonyme Meldungen zu bearbeiten und anonyme Meldekanile zu implementieren.
Die verantwortlichen Personen der Meldestellen sollten gewisse Mindestqualifikati-
onen vorweisen konnen. Hinweisgebende Personen sollten auch bei einer Meldung
an eine unzustdndige Behorde geschiitzt werden, indem die unzustindige Behorde
die Meldung an die zustindige externe Meldestelle weiterleiten muss. Ahnliches
sollte erwogen werden, wenn sich die hinweisgebende Person an eine intern unzu-
standige Stelle wendet. Auflerdem sollte eine unabhingige Unterstiitzungsbehorde
fir hinweisgebende Personen am Vorbild des franzdsischen Défenseur des droits
geschaffen werden, die (rechtlich) berdt und als Beschwerdestelle fiir die Anzeige
von Repressalien zur Verfligung steht. Hinweisgebende Personen sollten auflerdem
mithilfe eines Fonds finanziell unterstiitzt werden. Finanzielle Anreize sollten hinge-
gen vorerst weder intern noch extern erwogen werden.

Neben der rechtlichen Ausgestaltung des Hinweisgeberschutzes muss in Deutsch-
land eine Meldekultur etabliert werden, indem insbesondere Bund und Lénder die
Biirger tiber die Materie aufkldren, aber nicht zum Denunzieren anregen.

509



https://doi.org/10.5771/9783748966456-467
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Kapitel 5: Schlussfolgerungen für die künftige Gesetzgebung
	A. Fazit zu den Defiziten des nationalen Rechts
	B. Empfehlungen für eine kohärente Regelung des nationalen Hinweisgeberschutzes
	I. Umfassendes Gesetz
	II. Einheitliche Terminologie
	III. Nachgebesserte Anforderungen an Meldestellen
	1. Verpflichtete
	a) Interne Meldestellen
	b) Externe Meldestellen

	2. Hinweisgebende Person
	3. Meldegegenstand
	4. Meldeprozess
	a) Interne Meldestelle
	b) Externe Meldestelle

	5. Vertraulichkeit
	6. Anonymität
	7. Schutzregelungen
	a) Voraussetzungen
	aa) Wahlrecht zwischen interner und externer Meldung
	bb) Hinreichender Grund zur Annahme
	cc) Zuständigkeit der Meldestelle

	b) Maßnahmen
	aa) Straflosigkeit und Haftungsbeschränkung
	bb) Schadensersatz
	cc) Sanktionen
	dd) Hilfsangebote

	c) Gemeldete Person

	8. Finanzielle Anreize

	IV. Weitgehende Integration und Löschung der bereichsspezifischen Regelungen
	1. Interne Meldestellen
	a) Unionsrechtliche Regelungen
	aa) Art. 26 Abs. 5 ZenVerwahrVO
	bb) Art. 24 Abs. 3 WertFinGeVO
	cc) Art. 14 Abs. 3 BenchmarkVO
	dd) Art. 21 Abs. 2 GeldTransVO
	ee) Art. 5 ZivLuftMeldVO
	ff) Art. 32 Abs. 3 MarktMissVO

	b) Nationale Umsetzungsnormen
	aa) § 25a Abs. 1 S. 6 Nr. 3 KWG
	bb) § 28 Abs. 1 S. 2 Nr. 9 KAGB
	cc) § 68 Abs. 4 S. 3 KAGB
	dd) § 119 Abs. 6 KAGB
	ee) § 55b Abs. 2 S. 2 Nr. 7 WPO i. V. m. §§ 40 und 59 BS WP/vBP
	ff) § 5 Abs. 8 BörsG
	gg) § 23 Abs. 6 VAG
	hh) § 58 WpHG
	ii) § 13 Abs. 1 WpIG
	jj) § 6 Abs. 5 GwG
	kk) § 77 BDSG
	ll) §§ 127, 128 SeeArbG


	2. Externe Meldestellen
	a) Unionsrechtliche Regelungen
	aa) Art. 5 ZivLuftMeldVO, §§ 7 und 9 LuftVO
	bb) Art. 32 Abs. 1 und 2 MarktMissVO

	b) Nationale Regelungen
	aa) § 4d FinDAG und BaFinHwgebV
	bb) § 3b BörsG
	cc) § 34d Abs. 12 GewO
	dd) WPO
	ee) § 53 GwG
	ff) §§ 127, 128 SeeArbG
	gg) §§ 5 Abs. 1, 11 Abs. 1, 14 Abs. 1 i. V. m. Anlage Abschn. D Nr. 8 SchSG i. V. m. Art. 18, 18a HafStaatKonRL i. V. m. § 139 SeeArbG
	hh) § 61 OffshoreBergV
	ii) § 5 Abs. 1 Nr. 3 AVV RÜb i. V. m. Art. 140 KontrollVO



	V. Zwischenergebnis



